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BUNDESMINISTERIUM
BMF — 1V/6 (1V/6) FUR FINANZEN

1. Janner 1999
BMF-010313/0046-1V/6/2007

An

Bundesministerium flr Finanzen
Steuer- und Zollkoordination
Zollamter

unabhéngigen Finanzsenat

ZK-1610, Arbeitsrichtlinie - Ausfuhr

Die Arbeitsrichtlinie ZK-1610 (Ausfuhr) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den
Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen im Rahmen des Ausfuhrverfahrens

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium fUr Finanzen, 24. September 2007
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0. EINFUHRUNG

0.1. Ubersicht

0.1.1. Ausfuhr von Gemeinschaftswaren

Das Ausfuhrverfahren ist ein Zollverfahren (Art. 4 Nr. 16 Buchstabe h ZK). Deshalb sind -
soweit nicht spezifische Regelungen fiir die Ausfuhr bestehen - die allgemein fir

Zollverfahren geltenden Vorschriften auch auf das Ausfuhrverfahren anzuwenden.

Das Ausfuhrverfahren regelt die Verbringung von Gemeinschaftswaren aus dem Zollgebiet,
ausgenommen die Verbringung im Rahmen der passiven Veredelung oder die Verbringung

im internen Versandverfahren (Art. 161 Abs. 2 ZK).

Fir die Uberfuihrung einer Gemeinschaftsware in das Ausfuhrverfahren bestimmen der ZK
und die ZK-DVO nicht direkt die Gestellung bei der Ausfuhrzollstelle. Da die Ausfuhrzollstelle
jedoch die Ausfuhranmeldung nur anzunehmen hat, wenn ihr die Waren auch gestellt
worden sind, bedarf es auch im Ausfuhrverfahren grundsatzlich einer Gestellung bei der
Ausfuhrzollstelle (Art. 201 Abs. 1 ZK-DVO).

Das Ausfuhrverfahren ist grundsatzlich ein zweistufiges Verfahren, dh.:

= im ersten Schritt ist die Ausfuhranmeldung bei der Ausfuhrzollstelle abzugeben und die

diesbeziiglichen Formlichkeiten fir die Uberlassung zur Ausfuhr zu erfiillen;

= im zweiten Schritt wird der Ausgang der Ware aus der Gemeinschaft durch die
Ausgangszollstelle Gberwacht und entsprechend dem jeweiligen Verfahren wird entweder
der Ausgang auf einem Ausfuhrpapier (Exemplar Nr.3 des Einheitspapiers oder Handels-
oder Verwaltungspapier - HuV-Papier) bestatigt oder im elektronischen Ausfuhrverfahren
(Export Control System - ECS) werden die Ergebnisse beim Ausgang an die

Ausfuhrzollstelle zurtick gemeldet.

0.1.2. Wiederausfuhr

Unter der zollrechtlichen Bestimmung der Wiederausfuhr versteht man das Verbringen einer
Nichtgemeinschaftsware aus dem Zollgebiet (Art. 4 Nr. 15 Buchstabe ¢ ZK und Art. 182 Abs.
1 ZK). Bei der Wiederausfuhr aus einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung ist eine
Ausfuhranmeldung abzugeben; die Bestimmungen fiir die Anmeldung zur Ausfuhr gelten
dabei sinngemafl (Art. 182 Abs. 3 ZK u. Art. 841 ZK-DVO).
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0.1.3. Regelausfuhrverfahren

Das Regelausfuhrverfahren sieht die Abgabe einer Ausfuhranmeldung bei der

Ausfuhrzollstelle vor.

Die Abgabe einer Ausfuhranmeldung hat mit Hilfe eines EDV-Verfahrens (e-zoll) zu erfolgen
(Art. 787 Abs. 1 ZK-DVO).

Papiergestitzte Ausfuhranmeldungen sind nur zuldssig, sofern das System der
Zollverwaltung oder die EDV-Anwendung des Wirtschaftsbeteiligten nicht funktioniert (Art.
787 Abs. 2 ZK-DVO).

Die Ubermittelten Daten der betreffenden Ausfuhranmeldung werden von der
Ausfuhrzollistelle im e-zoll System aufgerufen und geprift; kénnen die Waren zur Ausfuhr
tiberlassen werden, so erfolgt die Uberlassung bei Ausfuhren an zugelassenen Warenorten
durch Ubermittlung der Ausfuhrdaten und des ABDs an den Anmelder oder bei Ausfuhren auf

Amtsplatzen durch Ausdruck des ABDs und Ausfolgung des selben an den Beteiligten.

Mit Uberlassung der Waren zur Ausfuhr werden im elektronischen Ausfuhrverfahren (ECS)
die Daten der Ausfuhranmeldung von der Ausfuhrzolistelle an die Ausgangszollstelle

Ubermittelt.
Das ABD ist der Ausgangszolistelle vorzulegen.

Die Ausgangszolistelle (iberwacht den Ausgang der Waren und bestatigt diesen die mittels

elektronischer Riickmeldung an die Ausfuhrzollstelle.
0.1.4. Verfahrenserleichterungen in der Ausfuhr

Als Verfahrenserleichterungen sind vorgesehen:

Unvollstéandige Ausfuhranmeldung (Art. 280 ZK-DVO)

= Vereinfachte Ausfuhranmeldung (Art. 282, 288 und 289 ZK-DVO)
= Anschreibeverfahren (Art. 283 bis 287, 288 und 289 ZK-DVO)

= Mindliche Anmeldung (Art. 226 ZK-DVO)

= Konkludente Anmeldungen (Art. 231 ZK-DVO)

» Fiktion der Anmeldung, Gestellung und Uberlassung bei der Ausfuhr im Postverkehr (Art.
237, 238 ZK-DVO)
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0.1.5. Vorubergehende Ausfuhr

Das Gemeinschaftsrecht kennt in der Ausfuhr das Verfahren der voriibergehenden
Verwendung nicht. Derartige Ausfuhren kdnnen als voribergehende Ausfuhren mit Carnet
ATA durchgefihrt werden (Art. 797 u. 798 ZK-DVO).

Weiters besteht die Moglichkeit fir Waren, die vortibergehend ausgefuhrt werden sollen und
deren Namlichkeit fur die Zwecke der unveranderten Wiedereinfuhr festgehalten werden soll,

die Abgabe einer Ausfuhranmeldung mit Verfahrenscode ,,23"“.

Im Ubrigen sind sie normale Ausfuhren (allenfalls unter Festhaltung der Namlichkeit), fur die
auch alle fur eine endgultige Ausfuhr vorgesehenen Vorschriften (zB Verbote und
Beschrankungen) Anwendung finden und an die bei der Wiedereinfuhr eine

Rickwarenbeginstigung anknulpft.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1. Ausfuhr

Die Verbringung von Gemeinschaftswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft,
ausgenommen die Verbringung im Rahmen der passiven Veredlung oder des internen
Versandverfahrens (Art. 161 Abs. 1 und 2 ZK).

1.2. Wiederausfuhr

Die Verbringung von Nichtgemeinschaftswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft (Art.
182 Abs. 1 ZK).

1.3. Ausfuhrer

Die Person, fir deren Rechnung die Ausfuhranmeldung abgegeben wird und die zum
Zeitpunkt der Annahme dieser Anmeldung Eigentimer der Waren ist oder eine dhnliche
Verfiigungsberechtigung besitzt (Art. 788 Abs. 1 ZK-DVO).

1.3.1. Nichtansassiger Ausfuhrer

Ist der Ausfiihrer aulRerhalb der Gemeinschaft ansassig, so gilt der in der Gemeinschaft

ansassige Beteiligte des Rechtsgeschéftes als Ausfuhrer (Art. 788 Abs. 2 ZK-DVO).
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1.3.2. Subunternehmer

Erfolgt die Ausfuhrlieferung durch einen Subunternehmer, so kann die Ausfuhranmeldung
auch bei der Zollstelle abgegeben werden, die fur den Ort zustandig ist, an dem der
Subunternehmer seinen Sitz hat (Art. 789 ZK-DVO).

1.4. Zugelassener Ausfiuhrer

Die Person, die die Ausfuhrférmlichkeiten in ihren Geschaftsraumen oder an anderen von
den Zollbehérden bezeichneten oder zugelassenen Orten erflllen mdchte und der die

Bewilligung fur das Anschreibeverfahren erteilt worden ist (Art. 283 ZK-DVO).

1.5. Ausfuhrzollstelle

Die Zollstelle, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben wird (Art. 792 Abs. 1 ZK-DVO).
1.6. Ausgangszollstelle

a) die letzte Zollstelle vor dem Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
(Art. 793 Abs. 2 ZK-DVO).

b) fur in Rohrleitungen beforderte Waren und fur elektrische Energie die von dem
Mitgliedstaat, in dessen Gebiet der Ausflihrer ansassig ist, bezeichnete Zollstelle (Art. 793
Abs.2 Bst. a) ZK-DVO);

c¢) die Zollstelle, die fir den Ort zustandig ist, an dem die Waren von der
Eisenbahnverwaltung, der Postverwaltung, der Luftverkehrsgesellschaft oder der
Schifffahrtsgesellschaft im Rahmen eines durchgehenden Beférderungsvertrages zur
Beférderung mit Bestimmung in ein Drittland Gbernommen werden (Art. 793 Abs. 2 Bst.
b) ZzK-DVO), sofern

— i) die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft im Eisenbahnverkehr, im Postverkehr,

im Luftverkehr oder im Seeverkehr verlassen sollen, und

— i) der Anmelder oder sein Vertreter die Ausgangsbestatigung durch diese Zollstelle

verlangt
1.7. Handelspolitische Malinahmen

Nichttarifare MalBnahmen, die im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik durch

Gemeinschaftsvorschriften Gber die Regelungen fir die Ein- und Ausfuhr von Waren
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getroffen worden sind, wie Uberwachungs- und SchutzmalRnahmen, mengenmaRige

Beschréankungen oder Hochstmengen sowie Ein- und Ausfuhrverbote (Art. 1 Nr. 7 ZK-DVO).
1.8. Zollamtliche Uberwachung

Allgemeine Malinahmen der Zollbehdrden, um die Einhaltung des Zollrechts und
gegebenenfalls der sonstigen fiir Waren unter zollamtlicher Uberwachung geltenden

Vorschriften zu gewahrleisten (Art. 4 Nr. 13 ZK).
1.9. Waren zu nichtkommerziellen Zwecken

a) Waren, deren Uberfiihrung in das Ausfuhrverfahren gelegentlich erfolgt und

b) die ihrer Art und Menge nach ausschlie3lich zum privaten Ge- oder Verbrauch durch den
Empfanger oder Reisenden und Angehoérige ihres Haushalts bestimmt sind oder als
Geschenk Uberreicht werden sollen (Art. 1 Nr. 6 ZK-DVO).

1.10. Reisender

Als Reisender im Sinne der Art. 226 und 231 ZK-DVO gilt (Art. 236 ZK-DVO)

a) eine Person, die vorubergehend das Zollgebiet der Gemeinschaft verlasst, wo sie ihren

gewohnlichen Wohnsitz hat, sowie

b) eine Person, die nach einem voriibergehenden Aufenthalt das Zollgebiet der

Gemeinschaft, wo sie nicht ihren gewohnlichen Wohnsitz hat, wieder verlasst.
1.11. Export Control System (ECS)

Elektronische Abwicklung des Ausfuhrverfahrens mittels Datenaustausch zwischen den
Wirtschaftsbeteiligten und der Ausfuhrzolistelle einerseits sowie zwischen der

Ausfuhrzolistelle und der Ausgangszolistelle andererseits.

2. ENDGULTIGE AUSFUHR

2.1. Grundsatzliches

Die Ausfuhr von Gemeinschaftswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft sowie die
Wiederausfuhr von Nichtgemeinschaftswaren richten sich im wesentlichen nach den Artikeln
161, 162 und 182 des Zollkodex und nach den Artikeln 788 bis 798 der Zollkodex-

Durchfuihrungsverordnung.
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2.2. Regelausfuhrverfahren
2.2.1. Ausfuhranmeldung

Fur die Ausfuhr von Waren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken bedarf es fir
Ausfuhrsendungen mit einem Sendungswert Uber der statistischen Wertschwelle von 1.000

Euro einer vollstandigen oder vereinfachten Ausfuhranmeldung.

Fur Warensendungen unter 1.000 Euro geniigt eine mindliche Ausfuhranmeldung oder eine

Anmeldung durch andere Form der WillensdulRerung (siehe auch Abschnitte 4. und 5.).

2.2.1.1. Elektronische Ausfuhranmeldung

Die Abgabe einer Ausfuhranmeldung hat gemaf} Art. 787 Abs. 1 ZK-DVO im
Informatikverfahren (e-zoll) zu erfolgen. Diesbezuglich sind die entsprechenden Nachrichten,
wie diese in der Zoll-Informatik-Verordnung 2005 (Zoll-Inf-V 2005) festgelegt sind, fur die

Datenibermittlung zu verwenden.

2.2.1.2. Papiergestutzte Ausfuhranmeldung - Notfallverfahren

Die Abgabe einer schriftlichen Ausfuhranmeldung ist ausschlieBlich im Notfallverfahren

zulassig.

Sofern die Abgabe einer elektronischen Zollanmeldung aufgrund technischer Probleme
(Systemausfall, Netzwerkprobleme, u.dgl. entweder bei der Zollverwaltung oder beim
Wirtschaftbeteiligten) nicht moglich ist, findet das Notfallverfahren Anwendung (siehe

Arbeitrichtlinie ZK-0612, Zollanmeldung im Informatikverfahren).
Fur das Notfallverfahren sind zu verwenden
= das Einheitspapier (Vordruck Za 58A), sofern entweder

= dieses durch ein Sicherheitsdokument (Vordruck Za 294) und gegebenenfalls durch
eine Liste der Warenpositionen zu Sicherheitszwecken (Vordruck Za 294-1) ergénzt

wird, oder

= es sich um Ausfuhren in Lander handelt, fir die aufgrund bestehender Abkommen

keine sicherheitsrelevanten Angaben zu machen sind;

= das Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit (Vordruck Za 295) und gegebenenfalls eine Liste
der Warenpositionen/Sicherheit (Vordruck Za 295-1).
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2.2.1.3. Inhalt der Ausfuhranmeldung

Die erforderlichen Angaben in der Ausfuhranmeldung richten sich nach den Bestimmungen
der Zollanmeldungs-Verordnung 2005 (ZollAnm-V 2005); diesbezlgliche Erlauterungen sind
den Arbeitsrichtlinien ZK-0611, Einheitspapier/AT, bzw. ZK-0612, Zollanmeldung im

Informatikverfahren, zu entnehmen.
2.2.2. Berechtigte Person

Die Voraussetzungen, welche Personen zur Abgabe einer Zollanmeldung berechtigt sind und
somit als Anmelder auftreten kénnen, sind in Art. 64 ZK geregelt; diesbezuglich siehe auch

Arbeitsrichtlinie ZK-0610, Zollanmeldung allgemein (Abschnitt 0. - Begriffsbestimmungen).

2.2.3. Ausfuhrzollstelle

2.2.3.1. Zustandige Ausfuhrzollstelle

Eine Ausfuhranmeldung kann grundsatzlich nur bei der Zollstelle abgegeben werden, die fir
den Ort zustandig ist, an dem der Ausfiihrer ansassig ist oder an dem die Waren zur Ausfuhr
verpackt oder verladen werden (Art. 161 Abs. 5 ZK). Im Anwendungsgebiet richtet sich die
Ortliche Zustandigkeit der Zollstellen nach den diesen zugewiesenen ortlichen Bereichen

(siehe auch § 2 Abs. 1 Wirtschaftsraum-Zollamter-Verordnung).

2.2.3.2. Andere Ausfuhrzollstellen

Eine Ausfuhranmeldung darf von einer anderen als der nach Abschnitt 2.2.3.1. zustandigen
Zollstelle nur in begriindeten Ausnahmefallen angenommen werden. Um eine einheitliche
Anwendung des Art. 791 Abs. 1 ZK-DVO in allen Mitgliedstaaten zu gewahrleisten, hat die
Europaische Kommission prazisere Kriterien zur Beurteilung von begriindeten bzw. nicht
begrindeten Ausnahmefallen ausgearbeitet, die dem Anhang Il (Abschnitt 2. - begriindete

Falle sowie Abschnitt 3. - Falle, die nicht als begriindet anzusehen sind) zu entnehmen sind.
Die dort angefiihrten Falle sind nur beispielhaft angefihrt.
2.2.3.3. Abgabe der Ausfuhranmeldung bei der Ausgangszollstelle

Waren, die keinen Verboten oder Beschrankungen unterliegen und deren Wert je Sendung
und Anmelder 3.000,- Euro nicht tGiberschreitet, kbnnen bei der Ausgangszolistelle
angemeldet werden (Art. 794 Abs. 1 ZK-DVO).

Fur die Abgabe der Ausfuhranmeldung bei der Ausgangszolistelle gelten die Bestimmungen
der Abschnitte 2.2.1.1. bis 2.2.1.3. sinngemal.
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Die Ausgangszolistelle unterstiitzt den Anmelder, sofern dieser Ublicherweise mit der
Erstellung und Abgabe einer Ausfuhranmeldung nicht vertraut ist (zB Privatpersonen), bei
einer erforderlichen Anderung oder Erganzung der Ausfuhranmeldung. Sollte der Anmelder
jedoch nicht in der Lage oder nicht gewillt sein, die notwendigen Berichtigungen

durchzufuhren, so ist die Ausfuhranmeldung nicht anzunehmen.

2.2.4. Warenbeschau

Die Ausfuhrzolistelle hat sich grundsétzlich vom Vorhandensein der zur Ausfuhr
angemeldeten Waren zu Uberzeugen. Die Vornahme einer Beschau/Teilbeschau bzw. die
Abstandnahme von der Beschau ist im Ausfuhrpapier bzw. im e-zoll System entsprechend zu

vermerken.
2.2.5. Namlichkeitssicherung

Damit ein Austausch der Waren oder eine Beiladung anderer Waren zwischen der
Ausfuhrzollstelle und der Ausgangszollstelle verhindert wird oder wenigstens nicht

unentdeckt bleiben kann, ist die Namlichkeit der Waren zu sichern.

Sofern die Namlichkeitssicherung durch die Beschreibung der Waren in der
Ausfuhranmeldung nicht ausreichend erscheint, ist die Namlichkeit durch Raum- oder
Packstiickverschluss zu sichern (Art. 72 Abs. 1 ZK). Die Anlegung des Verschlusses ist in der

Ausfuhranmeldung bzw. im e-zoll System entsprechend zu vermerken.
2.2.6. Uberlassung zur Ausfuhr

Die Ausfuhrzollstelle bestétigt im e-zoll System die Uberlassung (Freigabe) der Waren zur
Ausfuhr.

Bei Abfertigung am Amtsplatz wird das ABD von der Ausfuhrzollstelle ausgedruckt und dem

Beteiligten bei Uberlassung der Waren zur Ausfuhr ausgefolgt.

Im Falle einer elektronischen Ausfuhranmeldung am zugelassenen Warenort wird die
Uberlassung der Waren dem Anmelder mittels entsprechender Freigabenachricht (EZ923)

mitgeteilt. Dieser ist auch das ABD fiir den Ausdruck durch den Beteiligten beigeflgt.

Die Bestatigung des ABDs erfolgt in jedem Fall gemal Art. 199 Abs. 2 zweiter Unterabsatz
ZK-DVO automationsunterstiitzt durch das e-zoll System; eine zusatzliche zollamtliche

Bestatigung durch Anbringen eines Zollstempels ist daher nicht vorzunehmen.

Hinweis:
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Bendotigt der Ausfuhrer zur Erledigung anderer Formlichkeiten (z.B. Vorlage einer zollamtlich
bestatigten Ausfuhranmeldung im Bestimmungsland) ein mit einem Sichtvermerk versehenes
Exemplar der Ausfuhranmeldung, so hat gemal Art. 223 ZK-DVO die Ausfuhrzolistelle tber

Antrag des Anmelders ein Exemplar der Ausfuhranmeldung zollamtlich zu bestétigen.

3. VEREINFACHTE AUSFUHRVERFAHREN

3.1. Unvollstandige Ausfuhranmeldung

3.1.1. Zulassung

Das Verfahren der unvollstandigen Ausfuhranmeldung kann auf begriindeten Antrag des

Anmelders und ohne besondere vorherige Bewilligung von der Ausfuhrzollstelle im jeweiligen
Einzelfall zugelassen werden. In diesem Fall stellt die Anmeldung den Antrag auf Bewilligung
der unvollstandigen Zollanmeldung dar und die Annahme der unvollstandigen Zollanmeldung

durch die Ausfuhrzollstelle entspricht der Erteilung der Bewilligung.

Die Mindestangaben in der unvollstdndigen Ausfuhranmeldung sind in Art. 280 ZK-DVO
festgelegt; diesbeziiglich sind auch die Bestimmungen der ZollAnm-V 2005 sowie der Zoll-
Inf-V 2005 (siehe auch Arbeitsrichtlinie ZK-0612 - Zollanmeldung im Informatikverfahren) zu

beachten.

Im dem Feld 44 entsprechenden Datenfeld der unvollstandigen Ausfuhranmeldung ist der

dem Vermerk "Vereinfachte Ausfuhr" entsprechende Code ,,30100" einzutragen.
3.1.2. Falle fur die Annahme unvollstandige Anmeldungen

Als begrindete Falle im Sinne von Art. 253 Abs. 1 ZK-DVO sind anzusehen:

a) Lieferungen durch Subunternehmer ohne weitere Prifung;

b) Lieferungen durch den Ausfihrer, wenn begrindet werden kann, dass noch keine
vollstandige Ausfuhranmeldung vorgelegt werden kann (zB weil der Rechnungspreis und

somit der daraus resultierende statistische Wert noch nicht feststeht);

¢) Sendungen, die auch von anderen Lieferanten (Zulieferer) beigestellte Komponenten

umfassen.
3.1.3. Vorlage der erforderlichen Unterlagen

Der unvollstandigen Ausfuhranmeldung mussen die zur Ausfuhr erforderlichen Unterlagen
(zB Ausfuhrbewilligungen) beigefligt werden (Art. 221 ZK-DVO).
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Die Art. 255 bis 259 ZK-DVO gelten fir die Ausfuhr sinngeman (Art. 280 ZK-DVO); dies
bedeutet, dass eine Ausfuhranmeldung ebenso als unvollstandige Anmeldung zu behandeln
ist, wenn eine fur die Uberfiihrung in das beantragte Ausfuhrverfahren erforderliche
Unterlage im Zeitpunkt der Abgabe der Ausfuhranmeldung nicht vorgelegt werden kann,

sofern der Nachweis erbracht wird, dass
= die betreffende Unterlage vorhanden und guiltig ist,

= die fehlende Unterlage aus Griinden, die der Anmelder nicht zu vertreten hat, nicht

vorgelegt werden kann,

» eine Verzogerung der Annahme der Ausfuhranmeldung eine Uberfiihrung der Waren in

das Ausfuhrverfahren verhindern wirde.

Die fehlende Unterlage ist jedenfalls in der Ausfuhranmeldung zu bezeichnen.
3.1.4. Erganzende Ausfuhranmeldung

Die vollstandige Ausfuhranmeldung ist innerhalb eines Monats nachzureichen (Art. 256 Abs.
1 ZK-DVO).

MaRgebender Zeitpunkt fur die Anwendung der Vorschriften Gber die Uberfiihrung in das
Ausfuhrverfahren ist der Zeitpunkt der Annahme der unvollstandigen Ausfuhranmeldung
(Art. 259 in Verbindung mit Art. 280 Abs. 4 ZK-DVO).

3.2. Anschreibeverfahren

Im Anschreibeverfahren ist jeder Abgang der Waren vom zugelassenen Warenort vor Abgang

derselben der Ausfuhrzolistelle mitzuteilen.
Diese Mitteilung hat zu erfolgen durch

= die Abgabe einer vereinfachten Ausfuhranmeldung gemaf Art. 285 Abs. 1 Bst. a) ZK-
DVO, oder

= die Abgabe einer vollstandigen Ausfuhranmeldung; in diesem Fall kann gemaf Art. 285
Abs. 2 ZK-DVO auf die Ubermittlung einer erganzenden Ausfuhranmeldung verzichtet,

oder

= die Ubermittlung einer Anschreibungsmitteilung geman Art. 285a Abs. 1 Bst. a) ZK-DVO;

far die Anschreibungsmitteilung ist in e-zoll die Nachricht EX411 vorgesehen.

Hinweis:
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Bis 31. Dezember 2009 kann fur Ausfuhren im Anschreibeverfahren, die tGber eine
Osterreichische Ausgangszollstelle (Ausgang in die Schweiz oder Uber einen Flughafen)
weiterhin von einer bewilligten Befreiung von der Mitteilungspflicht Gebrauch gemacht und
ein vorabgefertigtes Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers oder ein nach MaRgabe von Art. 288
Abs. 1 ZK-DVO erstelltes Handels- oder Verwaltungsdokument (siehe auch Anhang I)

verwendet werden.

Weitere Einzelheiten Uber das Anschreibeverfahren sind der "Arbeitsrichtlinie ZK-0760 -

Anschreibeverfahren” zu entnehmen.
4. MUNDLICHE AUSFUHRANMELDUNG

Mundliche Ausfuhranmeldungen kénnen nur bei der Ausgangszollstelle abgegeben werden
(Art. 794 Abs. 2 ZK-DVO).

Art. 793 Abs. 2 ZK-DVO definiert klar, welche Zollstelle Ausgangszollstelle ist (siehe auch
Abschnitt 1.6.).

Bei der Ubernahme in ein Versandverfahren gemaR Art. 793b Abs. 1 ZK-DVO versieht die
Abgangszollstelle im Versandverfahren lediglich das Ausfuhrpapier mit einem Vermerk nach
Art. 793a Abs. 2 (Ausgangsvermerk) und zusatzlich das Begleitpapier (Versandanmeldung
bzw. AccDoc) mit dem Exportvermerk, damit die Ausgangszollstelle (= letzte Zollstelle vor
dem Ausgang) entsprechend den Bestimmungen von Art. 793b Abs. 3 ZK-DVO den

tatsachlichen Ausgang der im Versandverfahren beférderten Waren tberwachen kann.

In diesem Fall ist daher die Ausgangszolistelle immer die letzte Zollstelle vor dem Ausgang
aus dem Zollgebiet und eine Abgabe einer mindlichen Ausfuhranmeldung bei einer

Abgangsstelle im Versandverfahren ist daher nicht zulassig.

Weitere Einzelheiten Gber das Verfahren mit mindlicher Anmeldung in der Ausfuhr sind der

LArbeitsrichtlinie ZK-0610, Zollanmeldung allgemein®“ (Abschnitt 2.) zu entnehmen.

5. AUSFUHRANMELDUNG DURCH ANDERE FORMEN DER
WILLENSAURERUNG (Konkludente Ausfuhranmeldung)

Unter konkludenter Ausfuhranmeldung ist eine Ausfuhranmeldung durch andere Formen der

WillensauBerung zu verstehen.

Weitere Einzelheiten tGber das Verfahren mit konkludenter Zollanmeldung in der Ausfuhr sind

der ,,Arbeitsrichtlinie ZK-0610, Zollanmeldung allgemein* (Abschnitt 3.) zu entnehmen.
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6. AUSFUHR IM POSTVERKEHR

Die Einzelheiten tber die Zollanmeldung in der Ausfuhr im Postverkehr sind der

LArbeitsrichtlinie ZK-0610, Zollanmeldung allgemein* (Abschnitt 4.) zu entnehmen.

7. NACHTRAGLICHE AUSFUHRANMELDUNG (Art. 795 ZK-
DVO)

Bei Ausfuhren von Waren aus dem Zollgebiet, ohne dass fiir diese zuvor eine
Ausfuhranmeldung abgegeben wurde, hat der Ausfithrer bei der fur seinen Sitz oder
Wohnsitz zustandigen Zollstelle (Kundenteam) nachtraglich eine Ausfuhranmeldung
abzugeben; dieser sind zusatzlich alle erforderlichen Nachweise beziiglich der Tatsache, dass
die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben, sowie beziiglich der Warenart

und der Warenmenge beizufiigen.

Die Abgabe einer nachtraglichen Ausfuhranmeldung ist nur im schriftlichen Verfahren - unter

Vorlage der Exemplare Nr. 1, 2 und 3 des Einheitspapiers - zulassig.

In der nachtréaglichen Ausfuhranmeldung ist im Feld 44 zusatzlich der Vermerk
"Nachtragliche Ausfuhranmeldung (Art. 795 ZK-DVO)* sowie der Zeitpunkt des

Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft einzutragen.

Die zustandige Zollstelle (Kundenteam) pruft die Ausfuhranmeldung und die beigefugten

Nachweise betreffend des Verlassens des Zollgebiets.

Kann der Nachweis, dass die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben,
erbracht werden, wird die nachtréagliche Ausfuhranmeldung im e-zoll System tber die CRN-

Vergabe registriert.

Das Exemplar Nr. 3 selbst (im Feld D/J) sowie der Ausgang der Waren (auf der Riickseite

unter Angabe der Ausgangsdatums und der Ausgangszollstelle) werden sodann bestatigt.

Das Exemplar Nr. 1 verbleibt bei der Zollstelle, Exemplar Nr. 3 wird dem Ausfihrer zuriick
gegeben und Exemplar Nr. 2 wird nach zollamtlicher Bestatigung an die Statistik Osterreich

weiter geleitet.

Die nachtrégliche Anmeldepflicht nach den Bestimmungen des Art. 795 ZK-DVO gilt auch fur
Féalle, in denen eine Ware urspringlich zwischen zwei in der Gemeinschaft gelegenen Orten

Uber ein Drittland beférdert werden sollte und dabei im Drittland verbleibt.
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Die nachtréagliche Annahme der Ausfuhranmeldung lasst Sanktionen im Rahmen der
nationalen Vorschriften sowie Folgen im der gemeinsamen Agrarpolitik oder

AuRenhandelspolitik unberthrt.

8. VORUBERGEHENDE AUSFUHR MIT CARNET ATA (Art. 797
und 798 ZK-DVO)

8.1. Grundsatzliches

Die voruibergehende Ausfuhr mit Carnet ATA, das die Anwendung der Befreiung von
Einfuhrabgaben bei der Wiedereinfuhr erleichtert, ist als ein Fall des gemeinschaftlichen
Ausfuhrverfahrens anzusehen. Das Carnet ATA erflillt bei der voriibergehenden Ausfuhr die
Funktion der Ausfuhranmeldung. Einer zusatzlichen Ausfuhranmeldung mittels des

Einheitspapiers bedarf es daher in diesem Falle nicht.
8.2. Anwendungsmaoglichkeiten

Die voruibergehende Ausfuhr kann gemaf Art. 797 Abs. 1 ZK-DVO unter folgenden

Voraussetzungen mit Carnet ATA erfolgen:

a) Das Carnet ATA muss in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft ausgestellt sein und den
Sichtvermerk und die Birgschaft eines in der Gemeinschaft ansassigen Verbandes, der zu

einer internationalen Kette blirgender Verbande gehort, aufweisen;

b) das Carnet ATA darf nur fur Gemeinschaftswaren (ausgenommen die in Abschnitt 8.3.

genannten Waren) ausgestellt werden;

¢) es mussen alle Unterlagen, die nach den fir die betreffenden Waren geltenden

Ausfuhrbestimmungen erforderlich sind, vorliegen (zB Ausfuhrlizenz);

d) die Waren mussen zur Wiedereinfuhr bestimmt sein.
8.3. Ausgenommene Gemeinschaftswaren

Das Carnet ATA darf nicht fir Gemeinschaftswaren ausgestellt werden,

a) fur die bei der Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft die Ausfuhrzollférmlichkeiten
im Hinblick auf die Gewahrung von Erstattungen oder anderen im Rahmen der

gemeinsamen Agrarpolitik bei der Ausfuhr gewéahrten Betragen erfillt werden;
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b) fur die ein anderer finanzieller Vorteil als diese Erstattungen oder sonstigen Betrdge im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik mit der Auflage der Ausfuhr dieser Waren

gewahrt worden ist;

c¢) fur die ein Antrag auf Erstattung oder Erlass von Einfuhrabgaben gestellt worden ist.
8.4. Formlichkeiten der Ausfuhrzollstelle

Die Ausfuhrzollstelle erledigt gemafR Art. 797 Abs. 2 und 3 ZK-DVO folgende Formlichkeiten:

a) Prufung der Abgaben in den Feldern A bis G des Ausfuhrabschnitts im Hinblick auf die mit

dem Carnet ATA befdrderten Waren,

b) gegebenenfalls Ausfillung des Feldes "Bescheinigung durch die Zollbehdérden" auf dem

Umschlagblatt des Carnets ATA;
¢) Ausflllung des Stammblattes und des Feldes H des Ausfuhrabschnitts;

d) Ansetzen des Namens der Ausfuhrzolistelle in Feld H Buchstabe b) des

Wiedereinfuhrabschnitts;
e) Einbehalten des Ausfuhrabschnittes.

Ist die Ausfuhrzollistelle nicht gleichzeitig Ausgangszolistelle, so erledigt sie die unter a) bis e)
beschriebenen Foérmlichkeiten, lasst Feld 7 des Ausfuhrstammblattes offen, das von der

Ausgangszollstelle ausgeftllt werden muss.
8.5. Wiedereinfuhrfrist

Die von der Ausfuhrzollstelle in Feld H Buchstabe b) des Ausfuhrabschnitts angegebene Frist
far die Wiedereinfuhr der Waren darf die Gultigkeitsdauer des Carnets ATA nicht

Uberschreiten.
8.6. Wiedereinfuhr

Die Uberfuihrung der voriibergehend ausgefiihrten Waren in den zollrechtlichen freien
Verkehr anlésslich ihrer Wiedereinfuhr kann gemaf Artikel 290 ZK-DVO auf der Grundlage

des Carnet ATA vorgenommen werden.

Die Zollstelle, bei der die Waren unter Vorlage des Carnets ATA gestellt wurden und zum

zollrechtlich freien Verkehr abgefertigt werden

a) pruft die Angaben in den Feldern A bis G des Wiedereinfuhrabschnitts,

© Bundesministerium fir Finanzen 10-14



ZK-1610 GZ BMF-010313/0046-1V/6/2007 idF GZ BMF-010313/0340-1V/6/2009 vom 01. Juli 2009

b) fullt das Stammblatt und Feld H des Wiedereinfuhrabschnitts aus, und
c¢) behalt den Wiedereinfuhrabschnitt ein.

Nach Ablauf der Giltigkeit des Carnets ATA kann im Rahmen der Uberfiihrung in den
zollrechtlich freien Verkehr die Riickwarenbegiinstigung auch dann gewahrt werden, sofern
die Wiedereinfuhr innerhalb von drei Jahren nach dem erstmaligen Austritt der Carnet ATA-
Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft und mit einem in der Gemeinschaft

ausgestellten Carnet ATA erfolgt (Art. 848 Abs. 1 zweiter Anstrich ZK-DVO).
8.7. Entfall eines Versandverfahrens

Soll die Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr von mit einem Carnet ATA
voriibergehend ausgefiihrten Waren bei einer anderen Zollstelle vorgenommen werden als
bei der Zollstelle, Uber die die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht wurden
(Eingangszollistelle), so erfolgt die Beférderung zwischen diesen Zollstellen gemanR Art. 290
Abs. 3 ZK-DVO ohne weitere Férmlichkeiten (keine Verwendung der blauen Blatter oder
eines sonstiger Versandverfahrens). Die Eingangszolistelle pruft lediglich die Namlichkeit der

Waren entsprechend dem Carnet ATA.
8.8. Verbleib im Zollausland

Sollen die ausgefuhrten Waren nicht mehr in das Zollgebiet der Gemeinschaft
zuriickgebracht werden, ist gemaR Art. 798 ZK-DVO bei der Ausfuhrzollistelle eine
Ausfuhranmeldung abzugeben. Fir die Abgabe der nachtraglichen Ausfuhranmeldung gelten

die Bestimmungen unter Abschnitt 7. sinngemaR.

Die Ausfuhrzollstelle macht das Wiedereinfuhrstammblatt sowie den Wiedereinfuhrabschnitt

des betreffenden Carnets ATA ungultig.
8.9. Wiederholte vorubergehende Aus- und Wiedereinfuhr

Der Artikel 290 Abs. 3 ZK-DVO ermdglicht auch eine wiederholte voribergehende Ausfuhr
und Wiedereinfuhr von Waren mit demselben Carnet ATA, sofern diese Vorgange innerhalb
der in Feld H Buchstabe b) des Ausfuhrabschnitts festgesetzten Wiedereinfuhrfrist

durchgefihrt werden.

Werden die mit dem Carnet ATA voribergehend ausgeftihrten Waren im Zuge der
fristgerechten Wiedereinfuhr nicht sogleich in den zollrechtlich freien Verkehr tUberfuhrt, so
koénnen sie zundchst ohne Erflllung der unter Abschnitt 8.6. angeflihrten Férmlichkeiten

wiedereingefuhrt werden.
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Die Eingangszollstelle hat die Namlichkeit der Waren laut dem Carnet ATA zu prifen.

Werden die betreffenden Waren mit demselben Carnet ATA neuerlich voriibergehend
ausgefuhrt, so hat die Ausgangszollstelle ebenfalls nur die Namlichkeit der Waren laut dem

Carnet ATA zu prufen.

Die unter Abschnitt 8.4. genannten Formlichkeiten entfallen bei der neuerlichen Ausfuhr und

die Bestimmungen des Artikels 794 Abs. 1 ZK-DVO finden keine Anwendung.

Nach der letztmaligen fristgerechten Wiedereinfuhr sind die vom Carnet ATA erfassten
Waren entsprechend den Bestimmungen unter Abschnitt 8.6. in den zollrechtlich freien

Verkehr zu Uberfihren.

9. CARNET DE PASSAGE EN DOUANE CHINA/TAIWAN (CPD
CHINA/TAIWAN)

Da aus rechtlichen Grinden ein Carnet ATA fur Reisen mit Carnet ATA-Waren nach Taiwan
nicht ausgestellt werden kann, wurde das Carnet de Passage en Douane China/Taiwan (CPD
China/Taiwan) geschaffen. Die fur das Carnet ATA-Verfahren geltenden Bestimmungen sind

auch fur das CPD China/Taiwan-Verfahren anzuwenden.

Das Format des CPD China/Taiwan ist DIN A4, seine Deckblatter sind lachsfarben. Aufgrund
dieses Formats sind die im Carnet verbleibenden Stammabschnitte fur die jeweiligen
Zollverfahren auf einem ebenfalls lachsfarbenen Folgeblatt in der Starke der Deckblatter in

folgender Reihenfolge angeordnet:
Vorderseite: Ausfuhr, Wiedereinfuhr, Einfuhr, Wiederausfuhr
Ruickseite: Ausschlief3lich fiir Versandverfahren

Die von den Zollstellen zu entnehmenden Trennabschnitte sind in den vom Carnet ATA her
gewohnten Farben gehalten: gelb fir Ausfuhr und Wiedereinfuhr, weif3 fir Einfuhr und
Wiederausfuhr und blau fiir den Transit. Die Felder fir allfallige Anderungen der

Namlichkeitsfesthaltung befinden sich auf der Innenseite des riickwartigen Deckblattes.

Bedingt durch die vorstehend angefiihrten ungewohnten Anordnungen besteht eine gewisse
Verwechslungsgefahr. Die Zollstellen haben daher ein besonderes Augenmerk auf die
Verwendung des dem jeweiligen Trennabschnitt entsprechenden Stammabschnittes zu

richten.
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer gleichzeitigen Reise nach Taiwan und in Carnet
ATA Vertragsstaaten der Region fur dieselben Carnet ATA-Waren neben dem CPD
China/Taiwan, das ausschlieRlich in Relation Taiwan Verwendung findet, auch ein Carnet
ATA vorgelegt werden kann. In diesen Fallen (Ausfuhr und Wiedereinfuhr) ist sowohl das
CPD China/Taiwan als auch das Carnet ATA zollamtlich zu behandeln. Es sind verschiedene

CRNs zu vergeben und gegenseitige Verweise anzusetzen.

10. ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNG DER WIEDERAUSFUHR

10.1. Grundsatzliches

Werden Nichtgemeinschaftswaren zur Verbringung aus dem Zollgebiet angemeldet, so

erhalten sie die zollrechtliche Bestimmung der Wiederausfuhr (Abschnitt 1.2.).

Bei der Wiederausfuhr aus einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
(Zolllagerverfahren, aktive Veredelung, Umwandlung unter zollamtlicher Uberwachung,
voribergehende Verwendung) ist gemal Art. 182 Abs. 3 ZK eine Ausfuhranmeldung
abzugeben und die Bestimmungen uber die Ausfuhr finden gemal Art. 841 ZK-DVO

sinngemall Anwendung.

Die Wiederausfuhr von Waren der vorubergehenden Verwendung mit Carnet ATA kann auch
bei einer anderen Zollstelle als der in Art. 161 Abs.5 ZK-DVO genannten Zollstelle

durchgefihrt werden.
10.2. Handelspolitische Malinahmen

Sind in Gemeinschaftsvorschriften handelspolitische Malinahmen (Abschnitt 1.7.) fur die
Ausfuhr von Waren vorgesehen, so gelten sie bei der Wiederausfuhr von
Nichtgemeinschaftswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft besondere Regelungen, die

gegebenenfalls zu beachten sind (zB Militargtter Dual-Use Waren, Embargo-Waren, u.dgl.).

Néhere Bestimmungen tber die Anwendung von handelspolitischen Malinahmen im Rahmen
der Wiederausfuhr sind den jeweiligen Arbeitsrichtlinien zum Aul’enhandelsrecht (AH-*) zu

entnehmen.
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11. VERSENDUNG VON GEMEINSCHAFTSWAREN

11.1. Versendung

Fur die Versendung von Gemeinschaftswaren in bestimmte Teile der Gemeinschaft, die
Zollgebiet aber nicht Steuergebiet der Gemeinschaft sind — siehe nachstehenden Abschnitt
11.2., ist das Einheitspapier als Anmeldung zur Versendung auf Exemplar Nr. 3 und als
Anmeldung zum internen gemeinschaftlichen Versandverfahren (Versandanmeldung T2F) auf
den Exemplaren Nrn. 1, 4, 5 und 7 zu verwenden. Die Versendung ist von der Abgangsstelle
wie bei der Ausfuhranmeldung auf Exemplar Nr. 3 zu bestatigen. Das Exemplar Nr. 3 kann
dem Versender als Versendungsnachweis (steuerrechtlicher Ausfuhrnachweis) fur

Umsatzsteuerzwecke dienen.

11.2. Gebiete, die zwar Teile des Zollgebiets aber nicht des

Steuergebiets sind

Die nachstehenden Gebiete sind zwar Teile des Zollgebiets der Gemeinschaft jedoch nicht

des Steuergebiets:

Aland-Inseln,

= Berg Athos,

= franzosische Uberseeische Departements (Guadeloupe, Guayana, Martinique, Réunion),
= Kanalinseln (Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm and Les Minquires) und

= Kanarische Inseln (La Palma, Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote,

Fuerteventura)

11.3. Gebiete, die weder Teile des Zoll- noch des Steuergebiets

der Gemeinschaft sind

Die nachstehenden Gebiete sind sowohl zoll- als auch steuerrechtlich als Drittlandsgebiete
anzusehen, da sie nicht Teil des Zoll- und Steuergebiets der Gemeinschaft sind, sodass fiir

die Verbringung von Waren in diese Gebiete das Ausfuhrverfahren Anwendung findet:
= Bisingen,
= Campione d'ltalia,

=  Ceuta,
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Helgoland,
= Livigno,

= Luganer See (und zwar soweit er zum italienischen Hoheitsgebiet gehort, von der Kiuste
bis zur politischen Grenze der Zonen zwischen Ponte Tresa und Porte Ceresio; der tbrige

Teil ist Schweizer Territorium),

Melilla

12. AUSFUHR NACH SAN MARINO UND ANDORRA

12.1. Allgemeine Bemerkungen

Far die Ausfuhr von Waren nach San Marino oder nach Andorra ist eine Ausfuhranmeldung

abzugeben.

Bei Er6ffnung des internen gemeinschaftlichen Versandverfahrens (T2-Verfahren) gelten die
Bestimmungen von Abschnitt 16.2.1. sinngemaR. Das bestatigte Ausfuhrpapier bzw. die
Ausfuhranzeige in ECS kénnen als Nachweis fur die Steuerbefreiung nach Art. 146 der
RICHTLINIE 2006/112/EG DES RATES uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABI.
(EG) Nr. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) dienen.

12.2. Ausfuhr nach San Marino Ausfuhr

Flr EGKS-Waren ist das gemeinschaftliche Versandverfahren nicht vorgesehen, daher ist das
Ausfuhrpapier bei einer der im Anhang zum Interimsabkommen (ABI. Nr. L 359 vom
9.12.1992, S. 14, in der Fassung des Beschlusses Nr. 2/2000 des Kooperationsausschusses
EG - San Marino (ABI. Nr. L 21 vom 23.01.2000, S. 20) angeftihrten italienischen Zollstellen

vorzulegen, welche als Ausgangszollstelle handelt.

Eine Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft, welche zu einer Erstattung nach Art. 238
oder 239 des Zollkodex oder nach den Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik fuhrt,

kann nach San Marino nicht erfolgen (Art. 2 Abs. 2 des Interimsabkommens).
12.3. Ausfuhr nach Andorra

Far Waren der Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems ist das gemeinschaftliche
Versandverfahren nicht vorgesehen (der Beschluss Nr. 1/96 des Gemischten Ausschusses EG
- Andorra gilt nur fir Waren der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems), daher ist

das Ausfuhrpapier bei einer der im Anhang | zum Abkommen (ABI. Nr. L 374 vom
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31.12.1990, S. 14 in der Fassung des Beschlusses Nr. 3/91 des Gemischten Ausschusses,
ABI. Nr. L 250 vom 7.9.1991, S. 29) angefuhrten franzdsischen oder spanischen Zollstellen

vorzulegen, welche als Ausgangszollstelle handelt.

Eine Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft, welche zu einer Erstattung nach Art. 238
oder 239 des Zollkodex oder nach den Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik fuhrt,
kann fir Waren der Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems nach Andorra nicht erfolgen
(Art. 3 Abs. 2 des Abkommens).

13. AUSFUHRABGABENPFLICHTIGE WAREN

13.1. Ausfuhrabgaben

Liegen bei Marktordnungswaren, insbesondere bei Waren des Getreidesektors, bestimmte
Voraussetzungen vor, so setzt die Kommission fur diese mit Verordnung Ausfuhrabgaben
fest. Sind die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, hebt die Kommission die
Ausfuhrabgaben wieder auf. Ob nun fir eine in der Ausfuhranmeldung angefihrten
Marktordnungsware eine Ausfuhrabgabe festgesetzt ist oder nicht, wird im Rahmen der
Bearbeitung der Ausfuhranmeldung in e-zoll geprift. Ist eine Ausfuhrabgabe zu erheben,

erfolgt die Berechnung derselben in e-zoll.

Weiters ist darauf zu achten, dass ausfuhrabgabenpflichtige Waren gemaf Art. 183 ZK der

zollamtlichen Uberwachung unterliegen (siehe auch Abschnitt 16.1.2.).

13.2. Beforderung zwischen zwei Orten des Zollgebiets Uber ein

Drittland

Werden ausfuhrabgabenpflichtige Waren vortbergehend aufierhalb des Zollgebiets der
Gemeinschaft beférdert, um Uber einen anderen Mitgliedstaat wieder in das Zollgebiet
verbracht zu werden, so ist zur Durchfiihrung der zollamtlichen Uberwachung fiir diese

Waren gemafd Art. 843 ZK-DVO Folgendes zu beachten:

13.2.1. Beforderung im Rahmen des gemeinschaftlichen

Versandverfahrens

Bei Beforderung im Rahmen des gemeinschaftlichen Versandverfahrens ist in der
Versandanmeldung der Code ,,DG1“ (Ausfuhr von Waren aus der EU, die einer

Abgabenerhebung unterliegen) anzugeben.
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Werden Waren, deren Ausfuhr aus dem Zollgebiet Beschréankungen unterliegt,
vortbergehend auferhalb dem Zollgebiet befdrdert, so ist in der Versandanmeldung der

Code ,,DGO* (Ausfuhr von Waren aus der EU, die Beschrankungen unterliegen) einzutragen.

13.2.2. Beforderung im Rahmen eines anderen oder ohne

Inanspruchnahme eines Zollverfahrens

Bei Uberfiihrung in ein anderes Zollverfahrens als das gemeinschaftliche Versandverfahren
bzw. bei Beférderung ohne Inanspruchnahme eines Zollverfahrens ist fur das
vortbergehende Verbringen der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft ein

Kontrollexemplar T5 auszustellen, das zusatzlich folgenden Vermerk in Feld 104 aufweist:

"Ausgang aus der Gemeinschaft gemal Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ...

Beschrankungen oder Abgaben unterworfen™

Damit soll sichergestellt werden, dass ausfuhrabgabenpflichtige Waren nicht endgultig aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden, ohne dass die Ausfuhrabgaben

entrichtet worden sind.

Das Kontrollexemplar T5 ist entweder bei der Zollstelle vorzulegen, bei der die
Formlichkeiten fur die Versendung der betreffend Waren erfillt werden, oder - sofern kein
Zollverfahren zur Anwendung gelangt - bei der Zollstelle, Gber die die Gemeinschaftswaren

das Zollgebiet vortibergehend verlassen.

Im Kontrollexemplar ist von der zustéandigen Zollstelle auch die Frist festzusetzen, innerhalb

die betreffenden Waren der Bestimmungsstelle zu gestellen sind.

Als Bestimmungsstelle gilt entweder die Zollstelle, die im Rahmen des Zollverfahrens als
Bestimmungsstelle vorgesehen ist, oder - sofern kein Zollverfahren zur Anwendung gelangt -

die Zollstelle, bei der die Waren wieder in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden.
13.2.3. Leistung einer Sicherheit

Ist fur die zollamtliche Uberwachung mit Kontrollexemplar T5 aufgrund der
Gemeinschaftsvorschriften auch die Leistung einer Sicherheit vor, so ist Sicherheit in der

Hohe der mdglichen Abgaben zu leisten.

Im Kontrollexemplar T5 ist in diesem Fall im Feld 106 der Vermerk ,Sicherheit in Hohe von ...

EURO geleistet” einzutragen.
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14. AUSFUHR VON ERSTATTUNGSWAREN

Nach den marktordnungsrechtlichen Bestimmungen kénnen zur Ausfuhr angemeldete

Erstattungswaren unmittelbar oder nach einer Zwischenlagerung ausgefihrt werden.

Hinsichtlich der bei der Ausfuhr von Erstattungswaren zusatzlich zu den
Ausfuhrbestimmungen zu beachtenden marktordnungsrechtlichen Bestimmungen wird auf

die Arbeitrichtlinie ,,MO-8400, Ausfuhrerstattung® hingewiesen.

15. AUSFUHR VON VOR-ABGEFERTIGT ANGELIEFERTEN
WAREN IN SAMMELSENDUNGEN

Der Beteiligte hat das Ausfuhrpapier (ABD, Exemplar Nr. 3 oder HuV-Papier) gemeinsam mit

der Ware direkt der Ausgangszollstelle vorzulegen bzw. zu gestellen.

In vielen Fallen werden in den anderen Mitgliedstaaten (MS) zur Ausfuhr abgefertigte
Sendungen nicht unmittelbar einer Ausgangszollistelle an der Grenze der Gemeinschaft
gestellt, sondern zunéchst einer Spedition Ubergeben, die periodische Sammeltransporte in
die Bestimmungslander durchfiihrt. Durch die damit verbundene Transportunterbrechung
und Neuverladung kénnen verfahrenstechnische Probleme entstehen. Um eine einheitliche
Vorgangsweise sicherzustellen, werden nachstehend die méglichen Problemstellungen und

deren Lésungen (fallweise unter Zuhilfenahme von Zolllagern) aufgezeigt.

15.1. Anlieferung mit einem Ausfuhrpapier (ABD, Exemplar Nr. 3
oder HuV-Papier)

15.1.1. Namlichkeitssicherung durch Packstuckverschluss oder

Warenbeschreibung

In diesen Fallen bleibt die Ausfuhrsendung beim Sammelspediteur, bis sie in den
Sammeltransport Gibernommen wird. Der Sammelspediteur kann diese Sendung in die

Ladeliste seiner Sammelsendung ohne Mitwirkung einer Zollstelle aufnehmen.

Das Ausfuhrpapier begleitet die Sendung bis zur Ausgangszolistelle, welche den Ausgang aus
der Gemeinschaft entsprechend durch elektronische Ruckmeldung oder auBerhalb von ECS

durch Anbringen der zollamtlichen Bestatigung auf dem Ausfuhrpapier bescheinigt.
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15.1.2. Namlichkeitssicherung durch Raumverschluss

Dem Spediteur ist es nicht gestattet, im Ausfuhrverfahren angelegte Verschlisse

abzunehmen oder zu andern.

Dies gilt insbesondere auch fiir einen erméachtigten Lagerhalter als zugelassenen Empfanger
(im Gegensatz zur berechtigten Verschlussabnahme im gemeinschaftlichen

Versandverfahren).

In jenen Fallen, in welchen die Namlichkeit der Ware durch Raumverschluss gesichert ist,
kann daher eine etwaige Verschlussabnahme bzw. -4nderung nur durch die zustéandige

Zollstelle erfolgen.

Folgende Varianten sind diesbezuglich mdglich:

15.1.2.1. Abnahme des Raumverschlusses, sofortige Zuladung und

Weiterbeforderung

Die Zollstelle vermerkt auf den vorliegenden Ausfuhrpapieren (ABD, Exemplar Nr. 3 oder

HuV-Papier) die Anderung der Namlichkeitssicherung.

15.1.2.2. Abnahme des Raumverschlusses, spatere Weiterbeférderung,

Namlichkeitssicherung im Zolllager

Ist auf Grund des Warenumfanges der mit dem Ausfuhrpapieren angelieferten
Ausfuhrsendungen eine Namlichkeitssicherung durch Packstlickverschluss nicht zumutbar,
kann die Namlichkeit durch Verbringen in einen verschlussfahigen Raum gesichert werden.

Als solcher Raum kann auch ein Zolllager dienen.

Dabei werden diese im Ausfuhrverfahren befindlichen Gemeinschaftswaren, wie dies generell
in den Lagerbewilligungen zugelassen ist, zur Nutzung des Lagerraumes und ohne
Uberfiihrung in das Zolllagerverfahren in das Zolllager hineingestellt. Jede dieser mit einem
Ausfuhrpapier angelieferten Ausfuhrsendungen ist in der Bestandsaufzeichnung zu erfassen

und mit dem Leitzeichen ,,GW" (in der Benutzungsnummer) zu kennzeichnen.

Die Zuordnung, dass es sich bei diesen in das Zolllager hinein gestellten Waren um in einem
Ausfuhrverfahren befindliche Gemeinschaftswaren handelt, ist durch den Eintrag der
Ausfuhr-MRN bzw. CRN sowie durch den Vermerk "EXPORT" in der Spalte ,Erledigung”

sicherzustellen.
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Auf den betreffenden Ausfuhrpapieren (beim ABD auf der Rickseite) vermerkt die zustandige
Zollstelle: "Namlichkeit durch den Raumverschluss des Zolllagers, Benutzungs-Nr.

......................... gesichert.”

Die nach Art. 59 Abs. 2 ZK bestehende zollamtliche Uberwachung im Ausfuhrverfahren

erscheint auch bei dieser "Zwischenlagerung" ausreichend gewahrleistet.

Sofern mit Packstlickverschliissen versehene Ausfuhrsendungen nicht aus Griinden der
Namlichkeit, sondern nur aus Grinden zu geringer Lagerkapazitat auerhalb des Zolllagers,
in dieses hineingestellt werden sollen, kann dies wie bisher durch den erméchtigten
Lagerhalter selbstandig erfolgen. Der Vermerk "Namlichkeit durch den Raumverschluss des
Zolllagers, Benutzungs-Nr. .........cccoevvveenennes gesichert" ist in diesen Fallen nicht anzusetzen.

15.2. Weiterbefoérderung der angelieferten Ausfuhrsendung

nach der erfolgten Zwischenlagerung
15.2.1. Beforderung zur Ausgangszollstelle mit Ausfuhrpapier

Die "Benutzungsnummer" ist wie sonst durch das Ansetzen des Datums der

Entnahme/Weiterbeférderung zu erledigen.

Die zustandige Zollstelle vermerkt die neue Namlichkeitssicherung auf dem Ausfuhrpapier
(auf dem ABD auf der Rickseite). Ein allféllig angebrachter Vermerk nach Abschnitt 15.1.2.2.

ist zu streichen.

Eine Kopie des ist den Lageraufschreibungen anzuschlieBen. Der Ausgang der Sendung aus
der Gemeinschaft wird je nach der in den Abschnitten 16.1. bis 16.3. dargestellten Sachlage

von der zustandigen (Ausgangs)Zollstelle entsprechend bescheinigt.
15.2.2. Er6ffnung eines Versandverfahrens

Die "Benutzung-Zolllager" ist durch das Ansetzen des Datums und der CRN des

Versandscheines bzw. des Carnet TIR zu erledigen.

Far die Erteilung einer Ausgangsbestatigung ist entsprechend den in Abschnitt 16.2.

angefuihrten Bestimmungen vorzugehen.

15.2.3. Sammelsendung unter Verwendung einer Ladeliste

Durch die Verwendung von Ladelisten soll eine schnellere Abfertigung bei der

Ausgangszolistelle gewahrleistet werden.
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Auf der Ladeliste sind bei der betreffenden Position zuséatzlich die Daten aller die Sendungen
begleitenden Zollpapiere (Versandbegleitdokumente, Ausfuhrbegleitdokumente, Exemplare

Nr. 3, HuV-Papiere, usw.) anzufiihren. Eine Kopie der Ladeliste ist den Lageraufschreibungen

anzuschlieRen.

Die Anlegung eines Raumverschlusses ist von der zustéandigen Zollstelle zusatzlich auf der
Ladeliste zu vermerken. Die mitgefuhrten Zollpapiere werden durch die Ausgangszollstelle

entsprechend behandelt.
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16. Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft

16.1. Verfahren bei der Ausgangszolistelle

Die zur Ausfuhr tberlassenen Waren sind vor deren Verbringen aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft der Ausgangszollstelle (siehe Abschnitt 1.6.) zu gestellen und dieser ist das
entsprechende Ausfuhrdokument (im Anschreibeverfahren kann das ein Exemplar Nr. 3 des
Einheitspapiers oder ein Handels- und Verwaltungsdokument (HuV-Papier) sein oder fir
Ausfuhren im ECS das ABD) vorzulegen (Art. 793 Abs. 1 ZK-DVO).

Die Ausgangszollstelle nimmt vor der Verbringung der Waren aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft geeignete risikoorientierte Kontrollen vor und tiberwacht den kérperlichen

Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft Art. 793a Abs. 1 ZK-DVO).
16.1.1. Verpflichtung des Ausfuhrers

Der Ausfiihrer ist verpflichtet die zur Ausfuhr tiberlassenen Waren in dem Zustand aus dem
Zollgebiet der Gemeinschaft zu verbringen, in dem sie sich im Zeitpunkt der Annahme der
Ausfuhranmeldung befunden haben (Art. 162 ZK).

16.1.2. Uberwachung

Den Zollbehorden ist die Uberwachung jeglichen Verbringens von Waren aus dem Zollgebiet
der Gemeinschaft tibertragen. Der Uberwachung unterliegen auch Waren, die anlasslich ihrer
Beftrderung zwischen zwei in der Gemeinschaft gelegenen Orten ohne Zollverfahren
voriibergehend aulierhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft beférdert werden. Sie gelten,
sofern sie ordnungsgeman wieder in die Gemeinschaft verbracht werden, nicht als
ausgefuhrt im Sinne von Art. 161 ZK und bedirfen keiner Ausfuhranmeldung. Dass es sich
um einen solchen Fall handelt, ist der Zollstelle, der die Waren zwecks Uberwachung des
vortbergehenden Ausgangs aus der Gemeinschaft gestellt werden, jeweils in geeigneter
Weise (zB durch Vorlage eines durchgehenden Beférderungspapiers) glaubhaft zu machen.
Die Zollstelle verlangt gegebenenfalls die Vorlage eines Kontrollexemplars T5, das auch von

einer anderen Zollstelle ausgestellt sein kann (Art. 183 ZK und Art. 843 ZK-DVO).

16.1.3. Verwendung des Exemplars Nr. 3 des Einheitspapiers oder eines
Handels- und Verwaltungsdokuments (Anschreibeverfahren - langstens bis
31. Dezember 2010)

Die Ausgangszolistelle Gberprift, ob die gestellten Waren den auf dem vorliegenden

Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier angemeldeten Waren entsprechen.
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Die Bestatigung des Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft hat durch
einen Vermerk auf der Ruckseite des Exemplars Nr. 3 bzw. auf dem HuV-Papier an der daflr

vorgesehenen Stelle zu erfolgen.

Der Vermerk besteht aus dem Dienststempelabdruck mit dem Namen der Zollstelle und aus
dem Datum (diese kdnnen bereits im Dienststempel enthalten sein), der Unterschrift und der

leserlichen Namenswiederholung des/der die Bestatigung erteilenden Bediensteten.

Ist im Feld Nr. 44 des Exemplars Nr. 3 bzw. auf dem HuV-Papier der Vermerk "RET-EXP"
bzw. der Code ,,30400“ vermerkt, handigt die Ausgangszolistelle das Exemplar Nr. 3 bzw.
HuV-Papier der Person, die es ihr vorgelegt hat, zur Riickgabe an den Ausfuhrer aus (Art.
793a Abs. 2 ZK-DVO), der es gegebenenfalls als Ausfuhrnachweis fir Umsatzsteuerzwecke
verwendet. Ist dem Exemplar Nr. 3 bzw. dem HuV-Papier ein mit der Riicksendeadresse
versehenes und frankiertes Kuvert beigefligt, so ist das Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier per

Post zuriickzusenden.

Nimmt die Person, die das Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier der Ausgangszollstelle vorgelegt
hat, dieses nicht zuriick und sind weder ein Ricksendekuvert vorgelegt noch die
entsprechenden Vermerke im Feld Nr. 44 angesetzt worden, ist das Ausfuhrpapier bei der

Ausgangszollstelle abzulegen.
16.1.4. Verwendung des Ausfuhrbegleitdokuments (ECS)

Wird das Ausfuhrverfahren unter Anwendung von ECS abgewickelt, so Uberzeugt sich die
Ausgangszolistelle auf der Grundlage der ,Vorab-Ausfuhranzeige* (das sind die von der
Ausfuhrzollstelle an die Ausgangszollstelle elektronisch Ubermittelten Ausfuhrdaten), ob die
gestellten Waren den zur Ausfuhr angemeldeten Waren entsprechen (Art. 796d Abs. 1ZK-
DVO).

Zu diesem Zweck wird die ,Vorab-Ausfuhranzeige* mit der im ABD eingetragenen

Referenznummer (MRN bzw. CRN) im System aufzurufen.

Verlassen die Ausfuhrwaren das Gemeinschaftsgebiet, so bestatigt die Ausgangszolistelle den
korperlichen Ausgang im System und Ubermittelt der Ausfuhrzolistelle spatestens am
nachstfolgenden Arbeitstag die Nachricht ,Ergebnisse beim Ausgang®. Unter besonderen
Umstanden kann diese Nachricht zu einem spéateren Zeitpunkt erfolgen (Art. 796d Abs.2 ZK-
DVO).

© Bundesministerium fir Finanzen 20-2



ZK-1610 GZ BMF-010313/0046-1V/6/2007 idF GZ BMF-010313/0340-1V/6/2009 vom 01. Juli 2009

16.1.5. Ausfuhren in Teilsendungen
16.1.5.1. Teilausfuhr au3erhalb von ECS

16.1.5.1.1. Uber eine Ausgangszollstelle (Art. 793a Abs. 3 ZK-DVO)

Im Falle von Ausfuhren in Teilsendungen erfolgt die Bestatigung des Ausgangs nur fr die

Waren, die das Zollgebiet tatsachlich verlassen.

Zu diesem Zweck sind auf dem vorgelegten Ausfuhrpapier (Exemplar Nr. 3 oder HuV-Papier)
die jeweils bereits ausgetretenen Teilsendungen abzuschreiben und zu bestétigen, bis alle

die der betreffenden Ausfuhranmeldung zugehérigen Waren abgeschrieben worden sind.

16.1.5.1.2. iber mehrere Ausgangszollstellen (Art. 793a Abs. 3 UA. 2 und 3 ZK-DVO)

Sofern der Ausgang der Teilsendungen tiber mehrere Zollstellen erfolgen soll, so erstellt die
Ausfuhrzolistelle oder Ausgangszollstelle, bei der die erste Teilsendung das Zollgebiet
verlasst, Uber hinreichenden Antrag fir jede Teilsendung eine beglaubigte Kopie des
Ausfuhrpapiers. Auf dem Original des Exemplars Nr. 3 bzw. HuV-Papier ist ein

entsprechender Vermerk tber die ausgestellten Teildokumente anzubringen.

Die jeweilige Ausgangszollstelle hat sodann den Ausgang der betreffenden Teilsendung auf

dem ausgestellten Teildokument zu bestéatigen.
16.1.5.2. Teilausfuhren in ECS

16.1.5.2.1. uber eine Ausgangszollstelle (Art. 796d Abs. 3 UA. 1 ZK-DVO)

Bei Anwendung von ECS lberwacht die Ausgangszolistelle den kérperlichen Ausgang der
Waren und bestétigt den Ausgang im System erst, wenn alle Waren das Zollgebiet verlassen
haben (nach der letzten Teilausfuhr). Zu diesem Zweck sind die einzelnen Teilausfuhren auf

dem ABD von der Ausgangszolistelle abzuschreiben.

16.1.5.2.2. uber mehrere Ausgangszolistellen (Art. 796d Abs. 3 UA. 2 - 4 ZK-DVO)

Fur Ausfuhren, die Uber das ECS abgewickelt werden, erfolgt die Ausstellung von
beglaubigten Kopien des ABDs ausschlieBlich durch die Ausgangszollistelle, bei der die erste

Teilsendung das Zollgebiet verlasst.

Die betreffenden Ausgangszollstellen haben anlasslich des Ausgangs der betreffenden
Teilsendung auf der vorgelegten Kopie des ABDs diesen entsprechend zu vermerken und zu
bestatigen und das Ausfuhrpapier an die erste Ausgangszollstelle, welches die beglaubigten

Kopien erstellt hat, zurlick zu senden.
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Nach Ricklangen aller ausgestellten Kopien des Ausfuhrpapiers bei der ersten

Ausgangszolistelle bestéatigte diese den Ausgang fir die gesamte Ausfuhrsendung im System.

16.1.6. Feststellungen bei der Ausgangszollstelle

16.1.6.1. Warenbeschau

Die Ausgangszolistelle hat sich stichprobenweise davon zu Uberzeugen, dass die gestellten
Waren den angemeldeten Waren entsprechen und hat den kdrperlichen Ausgang der Waren
zu Uberwachen. Die Vornahme einer Beschau/Teilbeschau und deren Ergebnisse sind auf
dem vorgelegten Ausfuhrpapier (Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier) zu beurkunden. Eine
Kopie des Ausfuhrpapiers ist zur Vorlage bei allféalligen internen Kontrollen anzufertigen und

bei der Ausgangszollstelle abzulegen.

Bei Ausfuhren im Rahmen von ECS sind die Ergebnisse einer Warenbeschau entsprechend im

System einzutragen, welche auch an die Ausfuhrzollstelle zuriick gemeldet werden.

Sonderbestimmungen fir die Warenkontrolle von Ausfuhrerstattungswaren sind zusatzlich zu
beachten (siehe Arbeitsrichtlinie ,,MO-8400 Abschnitt 2.2.9., Ausfuhrerstattung®, -

Warenkontrolle).

16.1.6.2. Mindermenge

Wird durch die Ausgangszolistelle eine Mindermenge festgestellt, so ist das auf dem
Exemplar Nr. 3 bzw. auf dem HuV-Papier oder im ECS-System entsprechend zu vermerken
und die Ausfuhrzollstelle unter Hinweis auf die entsprechende Ausfuhranmeldung entweder
mittels Kopie von Exemplar Nr. 3 bzw. des HuV-Papiers oder Uber das ECS-System davon zu

unterrichten.
Als Vermerk ist im Exemplar Nr. 3 bzw. im HuV-Papier anzusetzen:

"Artikel 793a Abs. 5 (1) ZK-DVO

Mindermenge: ...................

16.1.6.3. Mehrmenge

Im Falle der Feststellung einer Mehrmenge untersagt die Ausgangszollstelle den Ausgang der
Waren solange, bis fur die betreffende Mehrmenge die Ausfuhrformlichkeiten erfullt worden

sind.

16.1.6.4. Andere Warenbeschaffenheit

Bei Feststellung einer anderen Warenbeschaffenheit ist die Ausfuhr der Waren solange zu

untersagen, bis die Ausfuhrférmlichkeiten fur diese erflllt worden sind, und die
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Ausfuhrzollstelle unter Hinweis auf die entsprechende Ausfuhranmeldung entweder mittels
Kopie von Exemplar Nr. 3 bzw. des HuV-Papiers oder tber das ECS-System davon zu

unterrichten.
Als Vermerk ist im Exemplar Nr. 3 bzw. im HuV-Papier anzusetzen:
"Artikel 793a Abs. 5 (3) ZK-DVO

Festgestellte Warenbeschaffenheit .......................... KN Code .....oevveeiiieeeen, "

16.2. Ausgang bei Ubernahme in ein anschlieRendes
Versandverfahren (Art. 793b ZK-DVO) oder in ein
Steueraussetzungsverfahren (Art. 793c ZK-DVO)

16.2.1. gemeinschaftliches/gemeinsames Versandverfahren

Bei in einem gemeinschaftlichen/gemeinsamen Versandverfahren beférderten Waren, deren
Bestimmungsort in einem Drittland liegt, Gbernimmt die Abgangsstelle die Aufgaben der

Ausgangszollstelle.

Zu diesem Zweck sind in der Versandanmeldung zwingend die MRNs bzw. CRNs der

betreffenden Ausfuhranmeldungen in der Rubrik ,,Vorpapier” anzugeben.

16.2.1.1. Verfahren bei der Zollstelle

Die Abgangsstelle bestatigt den Ausgang der Waren auf dem Ausfuhrpapier bzw. im ECS-
System und vermerkt dies in der elektronischen Versandanmeldung (NCTS) durch Eintragung
des hierfurr vorgesehenen Codes (Code ,,DG2“ - , Ausfuhr - Uberwachung des korperlichen

Ausgangs der Waren aus der Gemeinschaft”) im System.

16.2.1.2. Verfahren beim zugelassenen Versender

Bei Ausfuhren, die durch "zugelassene Versender" in ein gemeinschaftliches/gemeinsames
Versandverfahren Glbernommen werden, hat der "zugelassene Versender" selbst den dem

Vermerk ,Export” entsprechenden Code ,,DG2“ in der Versandanmeldung einzutragen.

16.2.1.2.1. Ausfuhren im ECS

Der Abgangsstelle sind die Ausfuhranmeldungen tber e-zoll (mittels Nachricht EC460)
bekannt zu geben, fir die der Ausgang durch Ubernahme ins Versandverfahren bestatigt

werden kann.

Nach erfolgter Freigabe zum Ausgang durch die Abgangsstelle (mittels Nachricht EC464)

kann das Versandverfahren durchgefiihrt werden.
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Fur die Erteilung der Austrittsbestatigungen fr die in ein Versandverfahren Gibernommenen

Ausfuhrsendungen ist eine der nachstehend angefiihrten Vorgangsweisen zu wahlen:
= Ubermittlung der Nachricht ,Mitteilung tatsachlichen Ausgang* (EC465) iiber e-zoll

= Vorlage eines Ausdrucks des Versandbegleitdokuments sowie samtliche darin mit MRN

bzw. CRN angegebenen Ausfuhrbegleitdokumente;

= Ubermittlung einer Aufstellung unter Angabe der Versand-MRN und aller darin
enthaltenen Ausfuhr-MRNs bzw. CRNs mittels Fax, e-Mail oder - sobald dafir die

technischen Voraussetzungen geschaffen sind - Uber e-zoll.

16.2.1.2.2. Ausfuhren auRerhalb von ECS

Im Falle von Ausfuhren, die nicht tber ECS abgewickelt wurden, kénnen die Ausfuhrpapiere
vom zugelassenen Versender bestatigt werden. In diesem Fall ist vom zugelassenen
Versender auf den Ausfuhrpapieren der Hinweis auf das nachfolgende Versandverfahren
unter Angabe der Art des Versandverfahrens (zB T1), der MRN des Versandvorganges sowie

des Datums der Ubernahme der Ausfuhrsendung in das Versandverfahren anzubringen.

Wird fur die Bestatigung kein Sonderstempel des zugelassenen Versenders verwendet, sind
zusatzlich der Vermerk ,Zugelassener Versender” sowie die Bewilligungsnummer (e-zoll

Ordnungsbegriff) einzutragen.
16.2.2. andere Versandverfahren

Bei in einem Versandverfahren (TIR-Verfahren, ATA-Verfahren) beférderten Waren, deren
Bestimmungsort in einem Drittland liegt, Gbernimmt die Abgangsstelle die Aufgaben der
Ausgangszollstelle und bestatigt dies durch Anbringung des Vermerkes "Export" auf allen

Exemplaren des Versandpapiers.

Die Blatter eines Carnets TIR, die ausschlieBlich fur Zollstellen eines Nicht-EU-Mitgliedstaates

bestimmt sind, sind nicht mit dem Stempelabdruck "Export" zu versehen.

Die Erteilung der Austrittsbestatigungen hat in diesem Fall bereits im Zuge der

Zollabfertigung zum betreffenden Verfahren direkt im e-zoll System zu erfolgen.

16.2.3. Ausfuhren im Steueraussetzungsverfahren

Bei unter Steueraussetzung stehenden Waren, die mit einem in der Verordnung (EWG) Nr.
2719/92 vorgesehenen begleitenden Verwaltungsdokument beférdert werden und deren
Bestimmungsort in einem Drittland liegt, erledigt die Ausfuhrzollstelle die Aufgaben der

Ausgangszollstelle und bestétigt dies durch Anbringung des Vermerkes "Export" auf allen
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Exemplaren des begleitenden Verwaltungsdokumentes. AulRerdem ist auf den Exemplaren
der Ausfuhranmeldung Bezug auf das begleitende Verwaltungsdokument zu nehmen und

umgekehrt.

16.3. Ubernahme in einen durchgehenden Beforderungsvertrag

- "Export"-Vermerk

Bei im Eisenbahnverkehr, mit der Post, im Luftverkehr oder im Seeverkehr beforderten
Waren bestétigt die Ausgangszollstelle (Abschnitt 1.6. Bst. ¢)) den Ausgang der Waren und
bringt gleichzeitig auf dem Beforderungspapier den Vermerk "Export” und ihren
Dienststempelabdruck an (Art. 793a Abs. 6 ZK-DVO).

Das Anbringen des Vermerkes ,Export” sowie des Dienststempelabdruckes kann bei
Beftrderung im Seelinienverker sowie bei Direktfligen ins Drittland sowie bei unmittelbarem

Ausgang ins Drittland entfallen.

16.3.1. Ausgang im Eisenbahn- und Postverkehr

16.3.1.1. Ausfuhren aufRerhalb von ECS

Gemeinschaftswaren - mit Ausnahme solcher, fur die ein Kontrollexemplar T5 vorgelegt wird
- die von der Eisenbahnverwaltung oder Postverwaltung im Rahmen eines durchgehenden
Beforderungsvertrags zur Beforderung mit Bestimmung in ein Drittland tdbernommen
werden, gelten mit ihrer Anlieferung beim Aufgabepostamt oder Versandbahnhof als bei der
zustandigen Ausgangszolistelle gestellt, wenn dem Versandbahnhof oder Aufgabepostamt ein
von einem zugelassenen Ausfiihrer vorabgefertigtes Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier

vorgelegt wird.

Der Versandbahnhof oder das Aufgabepostamt bestétigt die Ubernahme auf der Riickseite
von Exemplar Nr. 3 bzw. auf dem HuV-Papier an der daflir vorgesehenen Stelle durch

Anbringung des Dienststempelabdruckes (Tagesstempel) und gibt es dem Beteiligten zurick.

Das Anbringen des Dienststempelabdrucks des Versandbahnhofs oder Aufgabepostamtes gilt
in diesem Fall als Bestatigung des Ausganges der Ware (Art. 289 ZK-DVO in Verbindung mit
8 8 ZolIR-DV). Zusatzlich bringt der Versandbahnhof den Vermerk "Export" auf der
Vorderseite des Frachtbriefes an. Auf die Anbringung des Vermerkes ,Export” durch das

Aufgabepostamt wird verzichtet.
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16.3.1.2. Ausfuhren in ECS

Fur Ausfuhrsendungen, die Uber ECS abgewickelt werden, hat auch die Ausgangsbestatigung

elektronisch zu erfolgen.
In diesem Fall ist
= im Eisenbahnverkehr die Ausgangsbestatigung Uber e-zoll zu veranlassen, und

= im Postverkehr das mit der Aufgabebestatigung der Post versehene ABD bei der fur das

Aufgabepostamt zustandigen Zollstelle vorzulegen.

16.3.1.3. Ubernahme in ein einziges Manifest im Luft- oder Schiffsverkehr

Werden die zur Ausfuhr Uberlassenen Waren, die nicht in ein Versandverfahren tbergefihrt,
sondern mit einem einzigen Manifest als Versandanmeldung zu einer Ausgangszollstelle
versandt, so erfolgt gemaf Art. 793b Abs. 2 ZK-DVO die Bestétigung des Ausgangs nur in
den Féallen, in denen im Manifest die Kurzbezeichnung ,.X* (auszuftiihrende
Gemeinschaftswaren, die nicht in ein Versandverfahren tberfihrt wurden — fiir den
Luftverkehr geman Art. 445 Abs. 3 Bst. e) bzw. fiir den Seeverkehr Art. 448 Abs. 3 Bst. €)
ZK-DVO) eingetragen ist.

16.4. Ausfuhren mit Kontrollexemplar T5

Bei Ausfuhren, fir die neben der Ausfuhranmeldung auch ein Kontrollexemplar T5 zu
verwenden ist, ist das Kontrollexemplar T5 jedenfalls bei der im Kontrollexemplar T5
angegebenen Bestimmungsstelle (i.d.R. ist das die Ausgangszollstelle) zur zollamtlichen
Bestatigung vorzulegen, unabhangig davon, ob die Austrittsbestatigung durch die
tatsachliche Ausgangszollstelle oder durch eine fiir die in Abschnitt 16.2. und Abschnitt 16.3.

genannten Verfahren zustandige Zollstelle vorgenommen wird.

16.5. Uberwachung des korperlichen Ausgangs (Art. 793b Abs. 3
bzw. 793c Abs. 2 ZK-DVO)

Far die in den Abschnitt 16.2. und Abschnitt 16.3. angefuhrten Fallen Gberwacht die
tatsachliche Ausgangszollistelle (siehe Abschnitt 1.6. a)) den korperlichen Ausgang der Waren

aus dem Zollgebiet.

Bei Ausfuhren im Steueraussetzungsverfahren nach Abschnitt 16.2.4. hat die
Ausgangszollstelle das mit der zollamtlichen Bestéatigung versehene begleitende

Verwaltungsdokument zurtickzusenden.
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17. Verbleib im Zollgebiet

Verlasst eine zur Ausfuhr Gberlassene Ware das Zollgebiet der Gemeinschaft nicht, so hat der
Anmelder die betreffenden Ausfuhranmeldung (Exemplar Nr. 3 bzw. HuV-Papier oder das
Ausfuhrbgleitdokument) unverziglich der Ausfuhrzollistelle zuriickzugeben (Art. 792a Abs. 1
ZK-DVO). Die Ausfuhrzollstelle erklart die Ausfuhranmeldung geman Art. 251 Abs. 2
Buchstabe b) flir ungultig.

17.1. Anderung des Befoérderungsvertrages

Erfolgt die Ausfuhr in einem anschlielenden Versandverfahren (siehe Abschnitt 16.2.1 und
Abschnitt 16.2.2.) bzw. im Eisenbahnverkehr, mit der Post, im Luftverkehr oder im
Seeverkehr (siehe Abschnitt 16.3.) und soll der Beférderungsvertrag dahingehend geandert
werden, dass eine Beférderung, die auBerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft enden
sollte, innerhalb dieses Zollgebiets endet, so sind die nachstehenden Ausflhrungen zu

beachten.
17.1.1. Ausfuhren au3erhalb von ECS (Art. 792a Abs. 2 ZK-DVO)

Bei Ausfuhren, die auBerhalb von ECS abgewickelt wurden (in der Regel sind dies Ausfuhren
im Anschreibeverfahren mittels Exemplar Nr. 3 oder HuV-Papier), kann der Beteiligte den
geanderten Vertrag nur mit Zustimmung der zustandigen Ausgangszolistellen (siehe
Abschnitt 1.6. Bst. ¢)) bzw. im Falle eines Versandverfahrens nur mit Zustimmung der

Abgangsstelle ausfiihren.

Die Zustimmung zur Anderung des Beforderungsvertrags ist nur zu erteilen, wenn die
Rickgabe aller Unterlagen, auf denen der Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft zollamtlich bestatigt worden ist, sichergestellt worden ist. In diesem Fall ist der
auf dem Ausfuhrpapier eingetragene Ausgangsvermerk zu streichen und der Vermerks ,Art.
792a Abs. 2 ZK-DVO* anzubringen.

Das mit dem vorstehenden Vermerk versehene Ausfuhrpapier ist sodann vom
Ausfuhrer/Anmelder der zustandigen Ausfuhrzollistelle vorzulegen und die Ausfuhranmeldung

durch diese fiir ungultig zu erklaren.

17.1.2. Ausfuhren in ECS (Art. 796e Abs. 2 ZK-DVO)

Fur Ausfuhren, die in ECS abgewickelt wurden, hat der Ausfiihrer oder Anmelder der
Ausfuhrzollstelle mitzuteilen, dass die zur Ausfuhr Uberlassenen Waren das Zollgebiet der

Gemeinschaft nicht verlassen haben und auch nicht verlassen sollen.
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In diesem Fall erklart die Ausfuhrzollstelle die Ausfuhranmeldung in e-zoll unverziglich fir

ungiltig (Art. 251 Abs. 2 Buchstabe b) ZK-DVO).

Aufgrund der im System vorgenommenen Ungultigerklarung erfolgt die Benachrichtigung der
in der Ausfuhranmeldung angegebenen Ausgangszollistelle Uber die Ungultigkeitserklarung

auf elektronischem Wege (,,Ausfuhrannullierungsanzeige®).

17.2. Fehlende ,,Ergebnisse beim Ausgang“ oder

Alternativhachweise (Art. 796e Abs. 2 ZK-DVO)

Wurde gemaR Abschnitt 18.3.2. auf Antrag der Ausfihrers bzw. Anmelders ein
Suchverfahren eingeleitet und sofern nach Ablauf einer Frist von 150 Tagen nach

Uberlassung der Waren zur Ausfuhr bei der Ausfuhrzollstelle
= keine Nachricht ,Ergebnisse beim Ausgang“ eingelangt ist, und
= Kkeine Alternativnachweise (siehe Abschnitt 18.3.3.) vorgelegt werden konnten, und

= ein Suchverfahren tber Veranlassung des Ausfuhrers bzw. Anmelders eingeleitet wurde

(siehe dazu Abschnitt 18.3.2.).

kann von der Ausfuhrzollstelle angenommen werden, dass die Ausfuhrwaren das Zollgebiet

der Gemeinschaft nicht verlassen haben.

In diesem Fall ist die Ausfuhranmeldung gem. Art. 251 Abs. 2 Bst. b) ZK-DVO fir ungiltig zu

erklaren.

18. Ausgangsnachweis - Suchverfahren

18.1. Allgemeines

Verlassen die zur Ausfuhr Gberlassenen Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft, so

Uberwacht die Ausgangszollstelle den Ausgang der Waren und bestétigt diesen.

Fur Ausfuhren im ECS erfolgt dies mittels der Nachricht ,Ergebnisse beim Ausgang“ an die

Ausfuhrzollstelle.

Fur Ausfuhren, die weiterhin im schriftlichen Verfahren abgewickelt werden, werden die

entsprechenden Vermerke auf den entsprechenden Ausfuhrpapieren eingetragen.

© Bundesministerium fir Finanzen 20-10



ZK-1610 GZ BMF-010313/0046-1V/6/2007 idF GZ BMF-010313/0340-1V/6/2009 vom 01. Juli 2009

18.2. Formen der Austrittsbestatigung
18.2.1. Ausfuhren im ECS

Fur Ausfuhren in ECS hat die Bestatigung des Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft gemal Art. 796e Abs. 1 ZK-DVO von der Ausfuhrzollstelle mittels

LJAusfuhranzeige* bestétigt, sobald diese
a) von der Ausgangszolistelle die ,Ergebnisse beim Ausgang” erhalten hat, oder

b) im Fall laut Abschnitt 18.3.2. keine ,,Ergebnisse beim Ausgang“ erhalten hat,
allerdings die Nachweise laut Abschnitt 18.3.3. als fir die Erteilung der

Ausgangsbestatigung ausreichend anerkannt hat.

Diese ,Ausfuhranzeige” wird dem seinerzeitigen Anmelder/Vertreter mit der Nachricht EX431
(Austrittsnachweis) Ubermittelt, der auch ein Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers beigefiigt

ist, welches im Feld 44 einen Vermerk laut nachstehendem Muster enthalt.

et T T3 o e 1l

44 Besond. .
Vermerke/ Ausfuhranzeige
Vorgelegte gem. Artikel 796e ZK-DVO, VO (EWG) Nr. 2454,/1993 wope
Unterlagen/
Bescheini- Die zur Ausfuhr liberlassene Sendung hat am £xit Dsfe / Exit stopred gstz beim Zollamt o
gungen und 46 Statistiscer
Genehmi- latsdichiiche Ausgangszoliztaliz das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen.
Qunasn

i ;!mmehl-!u! e ¥ w ! Summis——— |
herarhmina T T T T 1 I

Zusatzlich zur Ausfuhranzeige werden auch die Ergebnisse beim Ausgang auf einem
Zusatzblatt zum Exemplar Nr. 3 angedruckt, wobei bei Unstimmigkeiten der Hinweis auf die
betreffende Position und das Feld der Anmeldung sowie der urspriingliche Wert und der

festgestellte Wert enthalten sind.
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Position 1
31 Packstiicke
1 P F'd:kL.rg.n'F'uckalkk 512050046
44 Besondere Vermerke
Dokumente:
MEED Hardelsrechrung

Dokumentenreferenz 5264
Wihrung Menge
ELUR 43,408.15
Verfiigbarkeitsindikator
1
zusitzliche Information Code:

20100 Unwversteusrt= Erzeugnisse
Uriversteusrie Brzeugnisse

Ergebnissebeim-Ausgang

Kontrollvermerk-Code: A2 fhoiorm )
A2 A RO T SRS

A4 fgeringiigios Unstimmighaiten)
1 flstimmigheitos )

Festgestellte Unstimmighkeiten:'

Position:

Feld: 35
Urspriinglicher “i'ett:
festgestellker wert:

18.2.2. Ausfuhren auf3erhalb von ECS

Bei Ausfuhren, die nicht Gber ECS abgewickelt werden, erfolgt die Bestatigung des Ausgangs
der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft wie bisher mittels Sichtvermerk durch die

Ausgangszolistelle, und zwar
= bei mindlicher Ausfuhranmeldung auf der entsprechenden Unterlage,

= Dbei Ausfuhren im Anschreibeverfahren mit Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers oder mit

Handels- oder Verwaltungspapier,

= bei Ausfuhren im Notfallverfahren auf dem daftir vorgesehenen Notfallformular.

18.3. Suchverfahren

Fur Ausfuhren, deren Ausgang nicht bescheinigt wurde, kann nachtréglich ein Suchverfahren

eingeleitet werden.
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Das Suchverfahren kann entweder von der Ausfuhrzolistelle selbst oder auf Antrag des

Ausfihrers bzw. Anmelders eingeleitet werden.
18.3.1. Suchverfahren auf Amtsveranlassung

Die Ausfuhrzolistelle kann, sofern nach Ablauf von 90 Tagen nach Uberlassung der Waren
zur Ausfuhr keine Nachricht ,Ergebnisse beim Ausgang® von der Ausgangszolistelle zurtick
gelangt sind, den Ausfuhrer bzw. Anmelder grundsétzlich auffordern, Angaben tber
Zeitpunkt und Zollstelle des Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft (Art.
796da Abs. 1 ZK-DVO).

Um den administrativen Aufwand so gering wie moglich zu halten, sind von den Zollamtern

selbst keine Suchverfahren zu veranlassen.

18.3.2. Suchverfahren auf Veranlassung des Ausfuhrers bzw. Anmelders

Verlangt der Ausfihrer bzw. Anmelder unter Angabe des Zeitpunkts und der Zollstelle des
Verlassens des Zollgebiets fur die betreffende Ausfuhrsendung die Ausgangsbescheinigung
von der Ausfuhrzollstelle, so sind von der Ausfuhrzolistelle die , Ergebnisse beim Ausgangs*”
bei der vom Ausfiihrer bzw. Anmelder genannten Ausgangszolistelle anzufordern (Art. 796da
Abs. 2 ZK-DVO).

ZweckmaRigerweise hat der Ausfuhrer bzw. Anmelder bereits in seinem Antrag auf Einleitung

eines Suchverfahrens auf die Nachweise zu verweisen, die den Ausgang der Waren belegen.

Die Ausgangszolistelle hat fiir die Anfrage der Ausfuhrzollstelle innerhalb von 10 Tagen zu

beantworten.

Werden keine ,,Ergebnisse beim Ausgangs* zuriick gemeldet, so informiert die
Ausfuhrzolistelle den Ausfiihrer bzw. Anmelder, der allfallige Alternativhachweise (siehe
Abschnitt 18.3.3.), die den Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet belegen kénnen,
beibringen kann (Art. 796da Abs. 3 ZK-DVO).

18.3.3. Alternativnachweise (Art. 796da Abs. 4 ZK-DV)

Der Nachweis, dass die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben, kann durch

einen oder mehrere der nachstehend angefiihrten Dokumente erbracht werden:

- eine Kopie des vom Empfanger auBerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft

unterzeichneten oder authentifizierten™ Lieferscheins;
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- den Zahlungsnachweis, die Rechnung oder den von dem Wirtschaftsbeteiligten, der die
Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht hat, unterzeichneten oder

authentifizierten™ Lieferschein;
dazu gehéren u.a. auch:
= Frachtbriefe,

» Manifeste (AWB, BolL, ...)

Postaufgabebescheinigungen,

= Konnossemente, und dergleichen

Anmerkung:
Aus den nachstehend angefiihrten Unterlagen muss die Identitéat der betreffenden
Ausfuhrsendung gegeben sein, wobei der Ausfihrer - bedingt durch die Lieferkondition -

nicht zwingend angefuhrt sein muss:
= Seeverkehr: Vorlage einer Kopie des Bill of Lading;
= StralRenguterverkehr: Vorlage eines CMR Duplikat / Triplikat;

= Eisenbahnverkehr: Vorlage eines mit der Aufgabebestatigung der

Eisenbahngesellschaft versehenen Exemplars des CIM Frachtbriefes;
= Flugverkehr: Vorlage des Air Way Bills bzw. eines Flugmanifestes;

= alle Verkehre (insbes. Speditions-, Kurier- und Expressdienste): Vorlage eines
Ausdruck aus dem Track- und Tracesystem, sofern ein solches verwendet wird und

aus dem die Scannung der Warentibergabe an den Empfanger ersichtlich ist;

In den Fallen, in denen der Unternehmer den Gegenstand ohne Einschaltung eines
Spediteurs in das Ausland versendet und das Frachtbriefdoppel einem Dritten tUberlassen
werden muss, wie dies insbesondere beim Dokumenteninkasso, Akkreditiv oder bei
einem Remboursgeschéaft tblich ist, kann der Ausfuhrnachweis in Form des
Frachtbrieftriplikates oder einer Ablichtung bzw. bestatigten Abschrift des
Frachtbriefdoppels in Verbindung mit den tbrigen Aufzeichnungen der

Finanzbuchhaltung erbracht werden.

Werden daher Ablichtungen von Frachtdokumenten vorgelegt, so sind fur die
betreffende Ausfuhrsendung bei begriindeten Zweifeln an der Identitat zusatzlich auch
risikoorientiert und stichprobenweise die relevanten Buchhaltungsaufzeichnungen (z.B.
ein Nachweis Uber einen Zahlungseingang oder ein Auszug aus dem Debitorenkonto) zu
berucksichtigen. Die Einforderung derartiger Buchhaltungsaufzeichnungen hat nicht

obligatorisch und aus Griinden der ZweckmaRigkeit beim Ausfiihrer zu erfolgen.
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Lediglich der Schriftwechsel mit dem Beforderungsunternehmer oder dem auslandischen

Abnehmer kann nicht als Versendungsbelege anerkannt werden.

- eine von dem Unternehmen, das die Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft

verbracht hat, unterzeichnete oder authentifizierte™ Erklarung;

= das kann somit auch eine von einem im Gemeinschaftsgebiet anséssigen Spediteur
im Sinne der umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen ausgestellte
Ausfuhrbescheinigung (siehe USt-Richtlinien, Punkt 7.5., RZ 1083) sein, wenn aus
dieser ein eindeutiger Bezug zur Ausfuhrsendung sowie Zeitpunkt des Ausgangs und

Ausgangszollistelle ersichtlich sind;

- ein von den Zollbehérden eines Mitgliedstaats oder eines Landes aufierhalb des

Zollgebiets der Gemeinschaft beglaubigtes Dokument;

dazu z&hlen u.a.

= eine von der Ausgangszollstelle bestatigte Kopie des Ausfuhrbegleitdokuments
= Verzollungsunterlagen Uber die erfolgte Zollabfertigung im Bestimmungsland,
» der Riuckschein des Kontrollexemplars T5,

= ein Erstattungsbescheid, fir den bereits alle Voraussetzungen tber die Gewéahrung

einer Ausfuhrerstattung gepruft wurden;

- die Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten Gber die an Bohr- und Férderplattformen

fur Erddl und Erdgas gelieferten Waren.

) Anmerkung: als mit dem Original iibereinstimmend bestétigt

19.
Abschnitt 19: entfallt
20.

Abschnitt 20: entfallt
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ANHANG I - Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994
zur Durchfihrung von Artikel 288 der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 (ZK-DVO) lUber die Verwendung von Handels-

oder Verwaltungsdokumenten

A) Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994

Unter der Voraussetzung, dass eine Bewilligung zum vereinfachten Anmeldeverfahren gemaf
Artikel 282 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 oder zum Anschreibeverfahren gemaf Artikel
283 derselben Verordnung sowie zur Verwendung von Handels- oder
Verwaltungsdokumenten (HuV-Papier) erteilt worden ist, gestatten die Zollbehdrden, welche
die Funktion der Ausgangszollstelle austiben, dass diese Dokumente unter den folgenden

Voraussetzungen an die Stelle von Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers treten:

1. Folgende Elemente missen in jedem Fall auf dem Handels- oder Verwaltungsdokument

enthalten sein:

— die Bezeichnung der Waren sowie ihre Menge,
— der KN-Code der Waren,

— Anzahl, Art und Zeichen der Packstiicke,

— das Bestimmungsland,

— der Stempel der Ausfuhrzolistelle mit der Unterschrift eines zustandigen Beamten
oder im Falle der Anwendung des Anschreibeverfahrens gegebenenfalls der
Spezialstempel gemal Artikel 286 Absatz 2 Buchstabe b ZK-DVO,

— die Referenznummer der Bewilligung und die Bezeichnung der Zollstelle, die sie erteilt
hat,

— der Vermerk "Vereinfachte Ausfuhr".

2. Die unter Abschnitt 1. aufgefihrten Elemente mussen aus dem Handels- oder
Verwaltungsdokument gut ersichtlich sein. Soweit méglich, muss der Stempel oben

rechts angebracht werden.

3. Die Ausgangszolistelle kann eine Annahme von Papieren als Ersatz des 3. Exemplars des

Einheitspapiers ablehnen, wenn diese nicht den vorgenannten Richtlinien entsprechen.
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4. Im Zweifelsfall oder bei Vorliegen des Verdachtes einer UnregelmaRigkeit sendet die
Ausgangszolistelle das vorgelegte Handels- oder Verwaltungsdokument an die

Ausfuhrzollstelle zurtick, damit diese das Papier prufen kann.

5. Diese Verwaltungsabsprache gilt unbeschadet der Méglichkeit, dass die Mitgliedstaaten

bilaterale Absprachen gemaR Art. 288 Absatz 1 ZK-DVO treffen.

6. Diese Verwaltungsabsprache gilt ab 1. Februar 1994.
B) Anlage zur Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994

Verfahren flr den Fall, dass die Ausgangszollstelle die Annahme des Handels- oder

Verwaltungsdokuments verweigert
A. VEREINFACHTES ANMELDEVERFAHREN

AuBer in Ausnahmefallen, in denen das Handels- oder Verwaltungsdokument offensichtlich
nicht den Erfordernissen entspricht oder in denen der Anmelder dies selbst feststellen kann,
nimmt die Ausgangszollstelle das Papier anstelle des Exemplars Nr. 3 des Einheitspapiers an.
Die Ausgangszollstelle hat keine allgemeinen Kontrollaufgaben in Bezug auf Verwaltungsakte
der anderen Zollstellen. Die Wirtschaftsbeteiligten missen sich darauf verlassen kénnen,
dass Anmeldungen, die von einer beliebigen Zollstelle in der Gemeinschaft angenommen

wurden, im gesamten Zollgebiet der Gemeinschaft gultig sind.
B. ANSCHREIBEVERFAHREN

1. Wenn die Ausgangszollstelle, bei der Waren, die im Wege des Anschreibeverfahrens zur
Ausfuhr angemeldet wurden, mit einem Handels- oder Verwaltungsdokument gestellt
werden, feststellt, dass dieses Papier die in der Verwaltungsabsprache vom 11. Januar

1994. festgelegten Bedingungen nicht erfillt, findet folgendes Verfahren Anwendung.

2. Die Ausgangszolistelle lehnt gemaR Ziffer 3 der vorgenannten Verwaltungsabsprache die

Annahme des Handels- oder Verwaltungsdokuments ab und begrtindet die Ablehnung.

3. Gegebenenfalls ist eine neue Ausfuhranmeldung abzugeben; wenn die in Artikel 791 ZK-
DVO genannten Bedingungen erfillt sind, kann diese Anmeldung von der

Ausgangszollstelle angenommen werden.

4. Die urspringliche Anmeldung muss vor Abgabe der erganzenden Anmeldung nach Artikel

76 Abs. 2 ZK ungultig gemacht werden.
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5. Die Ausgangszolistelle, die feststellt, dass von ein und demselben Beteiligten ziemlich
haufig Handels- oder Verwaltungsdokumente abgegeben werden, die im Rahmen eines
Anschreibeverfahrens nicht angenommen werden kdnnen, unterrichtet davon die

Zollstelle, die die Bewilligung erteilt hat.

Anhang |l - Leitlinien fur die Auslegung der Bestimmungen
Uber die Zustandigkeit der Zollstellen fur

Ausfuhrformlichkeiten

21. Einfuhrung

Nachstehend befinden sich eine Liste der Umsténde, die als "begrindete Falle" im Sinne des
Artikels 791 Absatz 1 ZK-DVO gelten kdnnen (Abschnitt 22.), und der Falle, die nicht als
begriindet zu betrachten sind (Abschnitt 23.).

Die Zustandigkeitsregelungen des Zollkodex miissen von den Zollbehérden mit einer
gewissen Rigorositat angewandt werden. Da im Sinne einer praktikablen Handhabung
grundséatzlich aber auch eine gewisse Flexibilitat erforderlich ist, sollte eine
Ausfuhranmeldung, die bei einer nach Artikel 791 nicht zustandigen Zollstelle vorgelegt wird,
nicht in jedem Fall und nicht bei erstmaliger Vorlage abgelehnt werden. Diese Gelegenheiten
sollten vielmehr genutzt werden, um mit einem gewissen Nachdruck auf die Beachtung der
Grundsatze des Artikel 161 Absatz 5 ZK hinzuwirken.

So kann es angezeigt sein, die Ausfuhranmeldung anzunehmen, wenn es sich um einzelne
Transaktionen handelt oder nachgewiesen werden kann, dass die einschlagigen
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nicht bekannt sind. Dies kann jedoch auch
bedeuten, dass die bei einer der Zollstellen geman Artikel 791 Absatz 1 ZK-DVO vorgelegte
Ausfuhranmeldung eines Ausfiihrers, der zum wiederholten Male keine stichhaltigen Grinde
anfuhren kann, nachdem ihn die Zollstelle auf die geltenden Bestimmungen hingewiesen hat,

abgelehnt wird.

Nichtsdestoweniger kénnte es angebracht sein, voribergehend strenge Malinahmen

anzuwenden, unter anderem

= Ausstattung der Zollstelle gemaR Artikel 161 Absatz 5 ZK mit neuen Zusténdigkeiten, dh.

Entladung und/oder Auspacken;

= strengere KontrollmalRnahmen (Anwendung des Artikels 791 Absatz 1 Unterabsatz 2 ZK-
DVO).
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Durch alle diese MaRnahmen muss dem Antragsteller also deutlich gemacht werden, dass es
in seinem Interesse ist, die Ausfuhrférmlichkeiten bei der Zollstelle zu erledigen oder

erledigen zu lassen, in deren Zustandigkeitsbereich er ansassig ist.

22. Begrindete Falle

a) Allgemeines

Ein begrindeter Fall ist gegeben, wenn infolge unvorhersehbarer Umstande die Anwendung
der allgemeinen Regel des Artikels 161 Absatz 5 ZK vom Ausflihrer wirtschaftlich

unverninftige Anstrengungen verlangen wirde.
b) Begrindete Falle im Sinne des Art. 791 Abs. 1 ZK-DVO

1. Wenn Waren an einen Bestimmungsort in der Gemeinschaft gesandt werden, nach der
Abfahrt vom Beladeort jedoch infolge einer Vertragsdnderung ausgefuhrt werden
missen, so kann die Ausfuhranmeldung durch die Zollstelle angenommen werden, Uber

die die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen.

2. Legt ein Ausfuihrer im Rahmen des Anschreibeverfahrens der Ausgangszollstelle erstmalig
ein Handels- oder Verwaltungsdokument, das das Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers
ersetzt, vor, und die Ausgangszollstelle kann dieses nicht annehmen, so kann bei einer

anderen Zollstelle eine neue Ausfuhranmeldung vorgelegt werden.

3. Im Fall der Anwendung von Artikel 793 Absatz 4 Unterabsatze 2 und 3 ZK-DVO kann die
Ausfuhranmeldung fir die von der Ausgangszolistelle festgestellte nicht ungewdhnliche
oder nicht missbrauchliche Mehrmenge bzw. fur die tatsachlich gestellten Waren von
dieser Zollstelle angenommen werden, sofern die Anwendung der geltenden

Bestimmungen dadurch nicht beeintrachtigt wird.

4. Befindet sich die fir die Kontrolle des Geschéftssitzes des Ausfiihrers zustandige Zollstelle
in einer solchen Entfernung vom Geschéftssitz und in einer solchen Richtung, dass die
Anwendung des Artikels 161 Absatz 5 ZK unwirtschaftlich ware, so kann die Anmeldung
von der ersten Zollstelle angenommen werden, die am Weg vom Geschaftssitz zu dem

Ort liegt, an dem die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen.
c) Begriuindete Falle im Anwendungsgebiet

Die folgenden weiteren Beispiele gelten im Anwendungsgebiet als begrindete

Ausnahmefaélle. So ist es zulassig, dass die Ausfuhrférmlichkeiten fur Waren, die
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1. ein Spediteur oder Frachter bei tiber Osterreich verteilten Ausfiihrern aufgenommen hat,
bei der Zollstelle durchgefiihrt werden, die fur den Ort zustandig ist, an dem die letzte

Sendung verladen wird,

2. ein Spediteur oder Frachter an seinem Sitz oder bei einer dauernden Niederlassung zur
Ausfuhr verladen hat (zB Sammelgut), bei der fir den Sitz oder der dauernden
Niederlassung des Spediteurs oder Frachters ortlich zustandigen Zollstelle durchgefihrt

werden,

3. die Eisenbahnverwaltung oder Postverwaltung bei einem ,,Nicht-Zollbahnhof“ oder ,,Nicht-
Zollpostamt“ aufnehmen, erst bei einem Bahnzollamt oder Postzollamt durchgefihrt

werden,

4. Reisende (siehe Abschnitt 1.11.) mitflhren und die nicht zu kommerziellen Zwecken
bestimmt sind (darunter fallt auch die Berufsausriistung von Reportern,
Handelsreisenden oder Monteuren), auch bei der Ausgangszollstelle durchgefiihrt

werden,

5. so genannte gewerbliche Abholer (siehe auch Abschnitt 1.3.1.) bei liber Osterreich
verteilten Unternehmen aufgenommen haben, bei der Zollstelle, die fir den Ort zustéandig

ist, an dem die letzte Sendung geladen wird,

6. nachweislich in einem Drittland dringend als Austauschteile benétigt werden, auch bei der

Ausgangszollstelle durchgefihrt werden,

7. bei der zollrechtlich ortlich zustandigen Ausfuhrzollstelle aufgrund der fehlenden
sachlichen Zustandigkeit in Bezug auf andere Rechtsvorschriften (zB Qualitatskontrolle)
nicht abgefertigt werden konnten, auch bei der auf der Wegstrecke zur Auengrenze
nachstgelegenen, sachlich zustandigen Zollstelle, die auch die Ausgangszollstelle sein

kann,

8. aufgrund einer behordlichen Anordnung auf einer vorgegebenen oder der kiirzesten
Fahrstrecke befordert werden muissen, auch bei der auf dieser Fahrtstrecke zur
AulRengrenze nachstgelegenen sachlich zustandigen Zollstelle, die auch die
Ausgangszolistelle sein kann, durchgefiihrt werden (zB Gefahrengut-, Lebendtier-,

GroRtransporte).
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23. Falle, in denen keine ordnungsgemald gerechtfertigten

Grunde vorliegen

In einer Situation, die vorhersehbar war oder in der der Exporteur keine wirtschaftlich
unverninftige Anstrengung unternehmen muss, um die Formalitaten bei der Zollstelle gemaf
Artikel 161 Absatz 5 ZK zu erfiillen, liegen keine ordnungsgemalf gerechtfertigten Grinde

vor.

Wird die Ausfuhranmeldung von einer anderen Zollstelle als der normalerweise zustandigen
Zollstelle angenommen und werden dadurch die Mdglichkeiten fur die Beschau der Waren
durch die Zollbehérden beispielsweise wegen ihrer Verpackung oder Verladung
beeintrachtigt, so kénnen keine ordnungsgemalf gerechtfertigten Griinde geltend gemacht

werden.

1. Die Tatsache, einen betrachtlichen finanziellen Vorteil zu haben, indem die
Ausfuhranmeldung in einem anderen Mitgliedstaat als dem seines Unternehmens
vorgelegt wird (fur Waren mit einer landwirtschaftlichen Rickerstattung) stellt keinen

ordnungsgemaf gerechtfertigten Grund dar.

2. Wenn Gebrauchtwagen an mehreren Orten in einem Mitgliedstaat auf einen Lastwagen
geladen werden, um in einen anderen Mitgliedstaat transportiert zu werden, von wo aus
die Fahrzeuge exportiert werden, liegen keine ordnungsgeman gerechtfertigten Grinde
vor und die Ausfuhranmeldung muss bei der Zollstelle vorgelegt werden, wo das letzte

Kraftfahrzeug der Lieferung auf den Lastwagen geladen wird.

3. Die Tatsache, dass die gemaft den Regeln in Artikel 161 Absatz 5 ZK zustandige Zollstelle
zum Zeitpunkt der Abfahrt der Waren geschlossen ist, stellt keinen ordnungsgeman
gerechtfertigten Grund dar, weil der Exporteur seine Planung unter Bertcksichtigung der

normalen Dienststunden der Zollbehoérden durchfiihren muss.

4. Die Tatsache, dass der Ausfiihrer seine Waren ab Werk verkauft und dass der
auslandische Kaufer den Transport der Ware tbernimmt, gibt letzterem oder dem
Speditionsunternehmen, das ihn vertritt, nicht das Recht, Uber den Ort der

Zollabfertigung zu entscheiden. Dies ist kein hinreichend begriindeter Fall.

5. Die bloRe Tatsache, dass der Ausfiihrer/Anmelder in einem anderen Mitgliedstaat ansassig
ist und dass die Waren uber einen grofl3en Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft

beférdert werden, stellt keinen ordnungsgemalfd gerechtfertigten Grund dar.
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6. Will ein Ausfluihrer verhindern, dass sein Lieferant in der Gemeinschaft die Endbestimmung
der Waren erfahrt, und bringt die Beférderung der Waren zu einem Geschaftssitz héhere
Transport- und sonstige Kosten mit sich, so musste er einen in dem Mitgliedstaat des
Lieferanten anséassigen Handler einschalten. Die Beférderung der Waren von dem
Geschéaftssitz des Lieferanten bis zu einer Abgangszollstelle, wo die Anmeldung erfolgt,
kann nicht als ordnungsgemaf gerechtfertigter Grund akzeptiert werden (Beispiel: Eine
Sendung aus Italien wird nach Passieren der deutsch-schweizerischen Grenze zur Ausfuhr

angemeldet).

7. Sammellagerungen von zur Ausfuhr bestimmten, bereits vorher seefest verpackten Waren
in Speditions- und Umschlagsbetrieben, die vom Ausflhrer bei verschiedenen Lieferanten
(keine Subunternehmer geman Artikel 789 ZK-DVO) geordert wurden, ohne den
Geschéftssitz des Ausfuhrers zu bertihren. Eine Ausnahmefall nach Artikel 791 Absatz 1
ZK-DVO ist nicht gegeben, da die Situation fur den Ausfuhrer nicht unvorhersehbar war.
Die Losung dieses Problems bestiinde darin, dass derjenige, der die Waren sammelt, die

Endverpackung vornimmt.

© Bundesministerium fir Finanzen 20 - 22



	0. EINFÜHRUNG
	0.1. Übersicht
	0.1.1. Ausfuhr von Gemeinschaftswaren
	0.1.2. Wiederausfuhr
	0.1.3. Regelausfuhrverfahren
	0.1.4. Verfahrenserleichterungen in der Ausfuhr
	0.1.5. Vorübergehende Ausfuhr


	1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
	1.1. Ausfuhr
	1.2. Wiederausfuhr
	1.3. Ausführer
	1.3.1. Nichtansässiger Ausführer
	1.3.2. Subunternehmer

	1.4. Zugelassener Ausführer
	1.5. Ausfuhrzollstelle
	1.6. Ausgangszollstelle
	1.7. Handelspolitische Maßnahmen
	1.8. Zollamtliche Überwachung
	1.9. Waren zu nichtkommerziellen Zwecken
	1.10. Reisender
	1.11. Export Control System (ECS)

	2. ENDGÜLTIGE AUSFUHR
	2.1. Grundsätzliches
	2.2. Regelausfuhrverfahren
	2.2.1. Ausfuhranmeldung
	2.2.1.1. Elektronische Ausfuhranmeldung
	2.2.1.2. Papiergestützte Ausfuhranmeldung - Notfallverfahren
	2.2.1.3. Inhalt der Ausfuhranmeldung

	2.2.2. Berechtigte Person
	2.2.3. Ausfuhrzollstelle
	2.2.3.1. Zuständige Ausfuhrzollstelle
	2.2.3.2. Andere Ausfuhrzollstellen
	2.2.3.3. Abgabe der Ausfuhranmeldung bei der Ausgangszollstelle

	2.2.4. Warenbeschau
	2.2.5. Nämlichkeitssicherung
	2.2.6. Überlassung zur Ausfuhr


	3. VEREINFACHTE AUSFUHRVERFAHREN
	3.1. Unvollständige Ausfuhranmeldung
	3.1.1. Zulassung
	3.1.2. Fälle für die Annahme unvollständige Anmeldungen
	3.1.3. Vorlage der erforderlichen Unterlagen
	3.1.4. Ergänzende Ausfuhranmeldung

	3.2. Anschreibeverfahren

	4. MÜNDLICHE AUSFUHRANMELDUNG
	5. AUSFUHRANMELDUNG DURCH ANDERE FORMEN DER WILLENSÄUßERUNG (Konkludente Ausfuhranmeldung)
	6. AUSFUHR IM POSTVERKEHR
	7. NACHTRÄGLICHE AUSFUHRANMELDUNG (Art. 795 ZK-DVO)
	8. VORÜBERGEHENDE AUSFUHR MIT CARNET ATA (Art. 797 und 798 ZK-DVO)
	8.1. Grundsätzliches
	8.2. Anwendungsmöglichkeiten
	8.3. Ausgenommene Gemeinschaftswaren
	8.4. Förmlichkeiten der Ausfuhrzollstelle
	8.5. Wiedereinfuhrfrist
	8.6. Wiedereinfuhr
	8.7. Entfall eines Versandverfahrens
	8.8. Verbleib im Zollausland
	8.9. Wiederholte vorübergehende Aus- und Wiedereinfuhr

	9. CARNET DE PASSAGE EN DOUANE CHINA/TAIWAN (CPD CHINA/TAIWAN)
	10. ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNG DER WIEDERAUSFUHR
	10.1. Grundsätzliches
	10.2. Handelspolitische Maßnahmen

	11. VERSENDUNG VON GEMEINSCHAFTSWAREN
	11.1. Versendung
	11.2. Gebiete, die zwar Teile des Zollgebiets aber nicht des Steuergebiets sind
	11.3. Gebiete, die weder Teile des Zoll- noch des Steuergebiets der Gemeinschaft sind

	12. AUSFUHR NACH SAN MARINO UND ANDORRA
	12.1. Allgemeine Bemerkungen
	12.2. Ausfuhr nach San Marino Ausfuhr
	12.3. Ausfuhr nach Andorra

	13. AUSFUHRABGABENPFLICHTIGE WAREN
	13.1. Ausfuhrabgaben
	13.2. Beförderung zwischen zwei Orten des Zollgebiets über ein Drittland
	13.2.1. Beförderung im Rahmen des gemeinschaftlichen Versandverfahrens
	13.2.2. Beförderung im Rahmen eines anderen oder ohne Inanspruchnahme eines Zollverfahrens
	13.2.3. Leistung einer Sicherheit


	14. AUSFUHR VON ERSTATTUNGSWAREN
	15. AUSFUHR VON VOR-ABGEFERTIGT ANGELIEFERTEN WAREN IN SAMMELSENDUNGEN
	15.1. Anlieferung mit einem Ausfuhrpapier (ABD, Exemplar Nr. 3 oder HuV-Papier)
	15.1.1. Nämlichkeitssicherung durch Packstückverschluss oder Warenbeschreibung
	15.1.2. Nämlichkeitssicherung durch Raumverschluss
	15.1.2.1. Abnahme des Raumverschlusses, sofortige Zuladung und Weiterbeförderung
	15.1.2.2. Abnahme des Raumverschlusses, spätere Weiterbeförderung, Nämlichkeitssicherung im Zolllager


	15.2. Weiterbeförderung der angelieferten Ausfuhrsendung nach der erfolgten Zwischenlagerung
	15.2.1. Beförderung zur Ausgangszollstelle mit Ausfuhrpapier
	15.2.2. Eröffnung eines Versandverfahrens
	15.2.3. Sammelsendung unter Verwendung einer Ladeliste


	16. Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
	16.1. Verfahren bei der Ausgangszollstelle
	16.1.1. Verpflichtung des Ausführers
	16.1.2. Überwachung
	16.1.3. Verwendung des Exemplars Nr. 3 des Einheitspapiers oder eines Handels- und Verwaltungsdokuments (Anschreibeverfahren - längstens bis 31. Dezember 2010)
	16.1.4. Verwendung des Ausfuhrbegleitdokuments (ECS)
	16.1.5. Ausfuhren in Teilsendungen
	16.1.5.1. Teilausfuhr außerhalb von ECS
	16.1.5.1.1. über eine Ausgangszollstelle (Art. 793a Abs. 3 ZK-DVO)
	16.1.5.1.2. über mehrere Ausgangszollstellen (Art. 793a Abs. 3 UA. 2 und 3 ZK-DVO)

	16.1.5.2. Teilausfuhren in ECS
	16.1.5.2.1. über eine Ausgangszollstelle (Art. 796d Abs. 3 UA. 1 ZK-DVO)
	16.1.5.2.2. über mehrere Ausgangszollstellen (Art. 796d Abs. 3 UA. 2 - 4 ZK-DVO)


	16.1.6. Feststellungen bei der Ausgangszollstelle
	16.1.6.1. Warenbeschau
	16.1.6.2. Mindermenge
	16.1.6.3. Mehrmenge
	16.1.6.4. Andere Warenbeschaffenheit


	16.2. Ausgang bei Übernahme in ein anschließendes Versandverfahren (Art. 793b ZK-DVO) oder in ein Steueraussetzungsverfahren (Art. 793c ZK-DVO)
	16.2.1. gemeinschaftliches/gemeinsames Versandverfahren
	16.2.1.1. Verfahren bei der Zollstelle
	16.2.1.2. Verfahren beim zugelassenen Versender
	16.2.1.2.1. Ausfuhren im ECS
	16.2.1.2.2. Ausfuhren außerhalb von ECS


	16.2.2. andere Versandverfahren
	16.2.3. Ausfuhren im Steueraussetzungsverfahren

	16.3. Übernahme in einen durchgehenden Beförderungsvertrag - "Export"-Vermerk
	16.3.1. Ausgang im Eisenbahn- und Postverkehr
	16.3.1.1. Ausfuhren außerhalb von ECS
	16.3.1.2. Ausfuhren in ECS
	16.3.1.3. Übernahme in ein einziges Manifest im Luft- oder Schiffsverkehr


	16.4. Ausfuhren mit Kontrollexemplar T5
	16.5. Überwachung des körperlichen Ausgangs (Art. 793b Abs. 3 bzw. 793c Abs. 2 ZK-DVO)

	17. Verbleib im Zollgebiet 
	17.1. Änderung des Beförderungsvertrages
	17.1.1. Ausfuhren außerhalb von ECS (Art. 792a Abs. 2 ZK-DVO)
	17.1.2. Ausfuhren in ECS (Art. 796e Abs. 2 ZK-DVO)

	17.2. Fehlende „Ergebnisse beim Ausgang“ oder Alternativnachweise (Art. 796e Abs. 2 ZK-DVO)

	18. Ausgangsnachweis - Suchverfahren
	18.1. Allgemeines
	18.2. Formen der Austrittsbestätigung
	18.2.1. Ausfuhren im ECS
	18.2.2. Ausfuhren außerhalb von ECS

	18.3. Suchverfahren
	18.3.1. Suchverfahren auf Amtsveranlassung
	18.3.2. Suchverfahren auf Veranlassung des Ausführers bzw. Anmelders
	18.3.3. Alternativnachweise (Art. 796da Abs. 4 ZK-DV)


	19.
	20.
	ANHANG I - Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994 zur Durchführung von Artikel 288 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 (ZK-DVO) über die Verwendung von Handels- oder Verwaltungsdokumenten
	A) Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994
	B) Anlage zur Verwaltungsabsprache vom 11. Januar 1994
	A. VEREINFACHTES ANMELDEVERFAHREN
	B. ANSCHREIBEVERFAHREN

	Anhang II - Leitlinien für die Auslegung der Bestimmungen über die Zuständigkeit der Zollstellen für Ausfuhrförmlichkeiten
	21. Einführung
	22. Begründete Fälle
	a) Allgemeines
	b) Begründete Fälle im Sinne des Art. 791 Abs. 1 ZK-DVO
	c) Begründete Fälle im Anwendungsgebiet

	23. Fälle, in denen keine ordnungsgemäß gerechtfertigten Gründe vorliegen



